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II

(Rechtsakte ohne Gesetzescharakter)

BESCHLUSSE

BESCHLUSS (EU) 2019/1355 DES RATES
vom 15. Juli 2019

zur Festlegung des Standpunkts, der im Namen der Europiischen Union in dem durch das Interim-

Wirtschaftspartnerschaftsabkommen zwischen Cote d’Ivoire einerseits und der Europiischen

Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits eingesetzten WPA-Ausschuss zur Annahme

des Protokolls 1 iiber die Bestimmung des Begriffs ,Erzeugnisse mit Ursprung in“ oder

,Ursprungserzeugnisse“ und iiber die Methoden der Zusammenarbeit der Verwaltungen zu
vertreten ist

DER RAT DER EUROPAISCHEN UNION —

gestiitzt auf den Vertrag tiber die Arbeitsweise der Europaischen Union, insbesondere auf Artikel 207 Absdtze 3 und 4 in
Verbindung mit Artikel 218 Absatz 9,

auf Vorschlag der Europiischen Kommission,

in Erwdgung nachstehender Griinde:

(1)  Das Interim-Wirtschaftspartnerschaftsabkommen zwischen Cote d’Ivoire einerseits und der Europidischen Gemein-
schaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits (im Folgenden das ,Abkommen®) wurde am 26. November 2008 in
Abidjan im Namen der Union gemifs dem Beschluss 2009/156/EG des Rates (1) unterzeichnet und wird seit dem
3. September 2016 vorldufig angewandt.

(2)  Gemif Artikel 14 des Abkommens und um die in jenem Artikel vorgesehene Priferenzbehandlung zu gewahren,
legen die Parteien des Abkommens eine auf Gegenseitigkeit beruhende gemeinsame Regelung fiir die Ursprungs-
regeln fest, die durch einen Beschluss des WPA-Ausschusses in das Abkommen einzufithren ist.

(3)  Auf seiner Jahressitzung 2019 soll der WPA-Ausschuss einen Beschluss iiber die Annahme des Protokolls 1 tiber
die Bestimmung des Begriffs ,Erzeugnisse mit Ursprung in“ oder ,Ursprungserzeugnisse“ und iiber die Methoden
der Zusammenarbeit der Verwaltungen (im Folgenden ,Protokoll 1¢) annehmen.

(4 Im Protokoll 1 ist eine weitere Vereinfachung der Ursprungsregeln vorgesehen, und es werden die jiingsten
Entwicklungen beriicksichtigt, um flexiblere und einfachere Ursprungsregeln zu schaffen, mit denen der Handel
fur Wirtschaftsbeteiligte erleichtert und die Inanspruchnahme der Priferenzbehandlung gemifs dem Abkommen
optimiert wird.

(") Beschluss 2009/156/EG des Rates vom 21.November 2008 iiber die Unterzeichnung und vorldufige Anwendung des Interim-
Wirtschaftspartnerschaftsabkommens zwischen Cote d'Ivoire einerseits und der Europédischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten
andererseits (ABL L 59 vom 3.3.2009, S. 1).
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(5)  Es ist angezeigt, den Standpunkt festzulegen, der im Namen der Union auf der Jahressitzung 2019 des WPA-
Ausschusses zu vertreten ist, da der Beschluss fiir die Union verbindlich sein wird.

(6)  Der von der Union im WPA-Ausschuss zu vertretende Standpunkt sollte sich auf den diesem Beschluss beigefiigten
Entwurf stiitzen —

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:
Artikel 1

Der Standpunkt, der im Namen der Union auf der Jahressitzung 2019 des — mit dem Interim-Wirtschaftspartnerschafts-
abkommen zwischen Cote d'Ivoire einerseits und der Europdischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits
(im Folgenden ,Abkommen®) eingesetzten — WPA-Ausschusses zur Annahme eines Beschlusses des WPA-Ausschusses
tiber die Annahme des Protokolls 1 iiber die Bestimmung des Begriffs ,Erzeugnisse mit Ursprung in“ oder ,Ursprung-
serzeugnisse” und iiber die Methoden der Zusammenarbeit der Verwaltungen zu vertreten ist, stiitzt sich auf den Entwurf
fur einen Beschluss des WPA-Ausschusses, der dem vorliegenden Beschluss beigefiigt ist.

Artikel 2
Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Annahme in Kraft.

Geschehen zu Briissel am 15. Juli 2019.

Im Namen des Rates
Die Prdsidentin
F. MOGHERINI
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ENTWURF
BESCHLUSS Nr. ...[2019 DES WPA-AUSSCHUSSES

eingesetzt durch das Interim-Wirtschaftspartnerschaftsabkommen zwischen Cote d’Ivoire einerseits
und der Europiischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits

vom ...

iiber die Annahme des Protokolls 1 iiber die Bestimmung des Begriffs , Erzeugnisse mit Ursprung
in“ oder ,Ursprungserzeugnisse” und iiber die Methoden der Zusammenarbeit der Verwaltungen

DER WPA-AUSSCHUSS —

gestiitzt auf das am 26. November 2008 in Abidjan unterzeichnete und seit dem 3. September 2016 vorldufig ange-
wendete Interim-Wirtschaftspartnerschaftsabkommen zwischen Cote d’Ivoire einerseits und der Europdischen Gemein-
schaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits (im Folgenden das ,Abkommen*), insbesondere auf die Artikel 14 und 82,

in Erwdgung nachstehender Griinde:

1) Das Abkommen gilt einerseits fir die Gebiete, in denen der Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europdischen Union
angewendet wird, nach Maflgabe jenes Vertrages und andererseits fiir das Gebiet von Cote d’Ivoire.

2)  Gemafl Artikel 14 Absatz 2 des Abkommens fithren die Vertragsparteien eine auf Gegenseitigkeit beruhende
gemeinsame Regelung fiir die Ursprungsregeln ein, die sich auf die Ursprungsregeln des Cotonou-Abkommens
stiitzt und deren Vereinfachung bei gleichzeitiger Beriicksichtigung der Entwicklungsziele der Cote d’Ivoire vorsieht.
Die neue Regelung wird durch Beschluss des WPA-Ausschusses in das Abkommen integriert.

3) Die Vertragsparteien sind iiber das Protokoll 1 iiber die Bestimmung des Begriffs ,Erzeugnisse mit Ursprung in“
oder ,Ursprungserzeugnisse® und iiber die Methoden der Zusammenarbeit der Verwaltungen (im Folgenden ,Pro-
tokoll 1%) tibereingekommen.

4) Gemifll Artikel 82 des Abkommens ist das Protokoll 1 Bestandteil des Abkommens —
HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:
Artikel 1

Der Wortlaut des Protokolls 1 tiber die Bestimmung des Begriffs ,Erzeugnisse mit Ursprung in“ oder ,Ursprungserzeug-
nisse“ und tber die Methoden der Zusammenarbeit der Verwaltungen, des Interim-Wirtschaftspartnerschaftsabkommens
zwischen Cote d’Ivoire einerseits und der Europdischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits, das diesem
Beschluss im Anhang beigefiigt ist, wird angenommen.

Artikel 2

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Unterzeichnung in Kraft.

Geschehen zu ...

Fiir die Republik Cote d’Ivoire Fiir die Europdische Union
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ANHANG

PROTOKOLL 1

UBER DIE BESTIMMUNG DES BEGRIFFS ,ERZEUGNISSE MIT URSPRUNG IN“ ODER ,,URSPRUNGSER-
ZEUGNISSE“ UND UBER DIE METHODEN DER ZUSAMMENARBEIT DER VERWALTUNGEN

UBERSICHT
TITEL I

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
Artikel

1. Begriffsbestimmungen

TITEL II

BESTIMMUNG DES BEGRIFES ,ERZEUGNISSE MIT URSPRUNG IN“ ODER ,,URSPRUNGSERZEUGNISSE*
Artikel

2. Allgemeines

3. Vollstindig gewonnene oder hergestellte Erzeugnisse

4. In ausreichendem Mafe be- oder verarbeitete Erzeugnisse

5. Nicht ausreichende Be- oder Verarbeitungen

6. Be- oder Verarbeitungen von zollfrei in die Europiische Union eingefithrten Vor-
materialien

7. Ursprungskumulierung

8. Kumulierung mit anderen Lindern, fur die ein zoll- und quotenfreier Zugang zum
Markt der Europdischen Union gilt

9. Mafgebende Einheit

10. Zubehor, Ersatzteile und Werkzeuge

11. Warenzusammenstellungen

12. Neutrale Elemente

13. Buchmifige Trennung

TITEL III

TERRITORIALE AUFLAGEN

Artikel

14. Territorialitdtsprinzip
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15.

16.

Nichtveranderung

Ausstellungen

TITEL IV

URSPRUNGSNACHWEIS

Artikel

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Allgemeines

Verfahren fur die Ausstellung einer Warenverkehrsbescheinigung EUR.1

Nachtriglich ausgestellte Warenverkehrsbescheinigung EUR.1

Ausstellung eines Duplikats der Warenverkehrsbescheinigung EUR.1

Voraussetzungen fiir die Ausfertigung einer Ursprungserklarung

Ermachtigter Ausfihrer

Geltungsdauer der Ursprungsnachweise

Vorlage der Ursprungsnachweise

Einfuhr in Teilsendungen

Ausnahmen vom Ursprungsnachweis

Informationsverfahren fir Kumulierungszwecke

Belege

Aufbewahrung von Ursprungsnachweisen und Belegen

Abweichungen und Formfehler

In Euro ausgedriickte Betrige

TITEL V

VERWALTUNGSZUSAMMENARBEIT

Artikel

32. Verwaltungstechnische Voraussetzungen fiir die Beginstigung von Erzeugnissen nach

33.

diesem Abkommen

Ubermittlung von Angaben iiber Zollbehdrden
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34. Weitere Methoden der Verwaltungszusammenarbeit

35. Pritfung der Ursprungsnachweise

36. Prifung der Lieferantenerklarung

37. Streitbeilegung

38. Sanktionen

39. Freizonen

40. Ausnahmeregelungen

TITEL VI
CEUTA UND MELILLA

Artikel

41. Sonderbestimmungen

42. Besondere Bestimmungen

TITEL VII
SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Artikel

43. Uberpriifung und Anwendung der Ursprungsregeln

44. Anhinge

45. Durchfithrung dieses Protokolls

46. Ubergangsbestimmung fiir Durchgangs- und Lagerwaren

ANHANGE DES PROTOKOLLS 1

ANHANG I des Protokolls 1: Einleitende Bemerkungen zur Liste in Anhang II des Protokolls

ANHANG 1I des Protokolls 1: Liste der Be- oder Verarbeitungen, die an Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft
vorgenommen werden miissen, um dem verarbeiteten Erzeugnis die Ursprungseigen-
schaft zu verleihen

ANHANG II-A des Protokolls 1:  Ausnahmeregelungen zu der Liste der Be- oder Verarbeitungen, die an Vormaterialien
ohne Ursprungseigenschaft vorgenommen werden missen, um dem verarbeiteten
Erzeugnis die Ursprungseigenschaft zu verleihen



26.8.2019

Amtsblatt der Europdischen Union

L 2227

ANHANG III des Protokolls 1:

ANHANG 1V des Protokolls 1:

ANHANG V-A des Protokolls 1:

ANHANG V-B des Protokolls 1:

ANHANG VI des Protokolls 1:

ANHANG VII des Protokolls 1:

ANHANG VIII des Protokolls 1:

ANHANG IX des Protokolls 1:
GEMEINSAME ERKLARUNG

GEMEINSAME ERKLARUNG

Formblatt fir die Warenverkehrsbescheinigung EUR.1
Ursprungserkldarung

Lieferantenerkldrung fir Erzeugnisse mit Praferenzursprungseigenschaft
Lieferantenerkldrung fir Erzeugnisse ohne Praferenzursprungseigenschaft
Technische Informationen

Formblatt fur den Antrag auf Ausnahmeregelung

Uberseeische Linder und Gebiete

Unter Artikel 7 Absatz 4 des Protokolls fallende Waren

das Fiirstentum Andorra betreffend

die Republik San Marino betreffend

TITEL 1
ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
Atrtikel 1

Begriffsbestimmungen

Fir die Zwecke dieses Protokolls gelten folgende Begriffsbestimmungen:

a) ,Herstellen” ist jede Be- oder Verarbeitung einschlieSlich Zusammenbau oder besonderer Behandlungen;

b) ,Vormaterial* bezeichnet jegliche Zutaten, Rohstoffe, Komponenten oder Teile usw., die beim Herstellen des Erzeug-

nisses verwendet werden;

¢) ,Erzeugnis® ist die hergestellte Ware, auch wenn sie zur spiteren Verwendung in einem anderen Herstellungsvorgang

bestimmt ist;

d) ,Waren“ sind sowohl Vormaterialien als auch Erzeugnisse;

e) ,Zollwert* ist der Wert, der nach dem Ubereinkommen zur Durchfiihrung des Artikels VII des Allgemeinen Zoll- und
Handelsabkommens 1994 (WTO-Ubereinkommen iiber den Zollwert) festgelegt wird;

f) ,Ab-Werk-Preis“ ist der Preis des Erzeugnisses ab Werk, der dem Hersteller in der Gemeinschaft oder in Cote d'Ivoire
gezahlt wird, in dessen Unternehmen die letzte Be- oder Verarbeitung durchgefithrt worden ist, sofern dieser Preis den
Wert aller verwendeten Vormaterialien umfasst, abziiglich aller inlindischen Abgaben, die erstattet werden oder
erstattet werden konnen, wenn das hergestellte Erzeugnis ausgefithrt wird;

g) ,Wert der Vormaterialien“ ist der Zollwert der verwendeten Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft zum Zeitpunkt
der Einfuhr oder, wenn dieser nicht bekannt ist und nicht festgestellt werden kann, der erste feststellbare Preis, der in
der Europiischen Union oder in Cote d'Ivoire fur die Vormaterialien gezahlt wird;
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h) ,Wert der Vormaterialien mit Ursprungseigenschaft ist der Wert dieser Vormaterialien nach Buchstabe g, der sinn-
gemif anzuwenden ist;

i) ,Wertzuwachs” ist der Ab-Werk-Preis abziiglich des Zollwerts der Vormaterialien, die aus Drittlindern in die Euro-
pdische Union, in die Staaten in Afrika, im Karibischen Raum und im Pazifischen Ozean (im Folgenden ,AKP-
Staaten), die ein Abkommen iiber wirtschaftliche Partnerschaft (WPA) zumindest vorliufig anwenden, oder in die
ULG eingefithrt wurden. Wenn der Zollwert nicht bekannt ist und nicht festgestellt werden kann, wird der erste
feststellbare Preis, der in der Europdischen Union oder in Cote d’Ivoire fiir die Vormaterialien gezahlt wurde, zugrunde
gelegt;

j) .Kapitel“ und ,Positionen” sind die Kapitel und Positionen (vierstellige Codes) der Nomenklatur des Harmonisierten
Systems zur Bezeichnung und Codierung der Waren (im Folgenden als ,Harmonisiertes System“ oder ,HS“ bezeich-
net);

k) ,Einreihen” ist die Einreihung von Erzeugnissen oder Vormaterialien in eine bestimmte Position;

) ,Sendung“ bezeichnet Erzeugnisse, die entweder gleichzeitig von einem Ausfithrer an einen Empfanger oder mit einem
einzigen Frachtpapier oder — bei Fehlen eines solchen Papiers — mit einer einzigen Rechnung vom Ausfithrer an den
Empfinger versandt werden;

m) ,Gebiete* sind die Gebiete einschlieflich der Kiistenmeere;
n) ,ULG" sind die in Anhang VIII dieses Protokolls definierten iiberseeischen Linder und Gebiete;

0) ,Ausschuss ist der Sonderausschuss fiir Zollfragen und Handelserleichterungen gemafl Artikel 34 des Interim-Wirt-
schaftspartnerschaftsabkommens zwischen Cote d’Ivoire einerseits und der Europdischen Gemeinschaft und ihren
Mitgliedstaaten andererseits, sofern nicht anders angegeben.

TITEL II
BESTIMMUNG DES BEGRIFFS ,,ERZEUGNISSE MIT URSPRUNG IN“ ODER ,, URSPRUNGSERZEUGNISSE“
Artikel 2
Allgemeines
1. Fur die Zwecke dieses Abkommens gelten die folgenden Erzeugnisse als Ursprungserzeugnisse der Europaischen

Union:

a) Erzeugnisse, die im Sinne des Artikels 3 dieses Protokolls in der Europidischen Union vollstindig gewonnen oder
hergestellt worden sind;

b) Erzeugnisse, die in der Europdischen Union unter Verwendung von Vormaterialien hergestellt worden sind, die
dort nicht vollstindig gewonnen oder hergestellt worden sind, vorausgesetzt, dass diese Vormaterialien in der
Europdischen Union im Sinne des Artikels 4 dieses Protokolls in ausreichendem Mafle be- oder verarbeitet worden
sind.

2. Fur die Zwecke dieses Abkommens gelten die folgenden Erzeugnisse als Ursprungserzeugnisse von Cote d’Ivoire:

a) Erzeugnisse, die im Sinne des Artikels 3 dieses Protokolls vollstindig in Cote d’Ivoire gewonnen oder hergestellt
worden sind;

b) Erzeugnisse, die in Cote d'Ivoire unter Verwendung von Vormaterialien hergestellt worden sind, die dort nicht
vollstindig gewonnen oder hergestellt worden sind, vorausgesetzt, dass diese Vormaterialien in Cote d’Ivoire im
Sinne des Artikels 4 dieses Protokolls in ausreichendem Mafle be- oder verarbeitet worden sind.

Artikel 3
Vollstindig gewonnene oder hergestellte Erzeugnisse

1. Als vollstindig in Cote d’Ivoire oder der Europdischen Union gewonnen oder hergestellt gelten:

a) dort geborene oder ausgeschliipfte und dort aufgezogene lebende Tiere;
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b) dort aus dem Boden oder dem Meeresgrund gewonnene mineralische Erzeugnisse;
¢) dort geerntete Friichte und pflanzliche Erzeugnisse;

d) Erzeugnisse von dort aufgezogenen lebenden Tieren;

e) i) dort erzielte Jagdbeute und Fischfinge;

ii) Erzeugnisse der Aquakultur, einschlieBlich der Marikultur, sofern die Tiere dort aus Rogen, Laich, Larven oder
Fischbrut aufgezogen wurden;

f) Erzeugnisse der Seefischerei und andere von eigenen Schiffen auflerhalb der Kiistenmeere der Europdischen Union
oder von Cote d'Ivoire aus dem Meer gewonnene Erzeugnisse;

@) Erzeugnisse, die an Bord eigener Fabrikschiffe ausschlieSlich aus den unter Buchstabe f genannten Erzeugnissen
hergestellt werden;

h) dort gesammelte Altwaren, die nur zur Gewinnung von Rohstoffen verwendet werden konnen;
i) bei einer dort ausgelibten Produktionstitigkeit anfallende Abfille;

j) aus dem Meeresboden oder Meeresuntergrund auferhalb des eigenen Kiistenmeeres gewonnene Erzeugnisse, sofern
Cote d'Ivoire oder die Europdische Union zum Zwecke der Nutzbarmachung Ausschlieflichkeitsrechte tiber diesen
Teil des Meeresbodens oder Meeresuntergrunds ausiiben;

k) ausschlieflich aus Erzeugnissen nach den Buchstaben a bis j hergestellte Waren.

Die Begriffe ,eigene Schiffe” und ,eigene Fabrikschiffe* in Absatz 1 Buchstaben f und g sind nur anwendbar auf Schiffe
und Fabrikschiffe,

a) die in einem Mitgliedstaat der Europiischen Union oder in Cote d'Ivoire ins Schiffsregister eingetragen oder dort
angemeldet sind und

b) die Flagge eines Mitgliedstaats der Europdischen Union oder von Cote d'Ivoire fithren und
¢) eine der folgenden Voraussetzungen erfiillen:

i) sie stehen mindestens zu 50 Prozent im Eigentum von Staatsangehorigen eines Mitgliedstaats der Europdischen
Union oder von Cote d'Ivoire oder

i) sie stehen im Eigentum von Gesellschaften,

— die ihren Hauptsitz oder ihre Hauptniederlassung in einem Mitgliedstaat der Europdischen Union oder in
Cote d'Ivoire haben und

— die mindestens zu 50 Prozent im Eigentum eines oder mehrerer Mitgliedstaaten der Europdischen Union
oder von Cote d'Ivoire, von oOffentlichen Korperschaften oder von Staatsangehorigen eines oder mehrerer
dieser Staaten stehen.

Ungeachtet des Absatzes 2 werden auf Antrag von Cote d’Ivoire die von Cote d'Ivoire zum Fischfang in der aus-
schliefflichen Wirtschaftszone dieses Staates gecharterten oder geleasten Fischereifahrzeuge als ,eigene Schiffe* von
Cote d'Ivoire betrachtet, sofern den Wirtschaftsbeteiligten der Europdischen Union zuvor ein Angebot gemacht wurde
und sofern die zuvor vom Ausschuss festgelegten Durchfithrungsbedingungen eingehalten werden. Der Ausschuss
tiberwacht die Einhaltung der in diesem Absatz festgelegten Anforderungen.
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4. Die Anforderungen des Absatzes 2 konnen in Cote d’Ivoire sowie in den Staaten, die andere Wirtschaftspartner-

schaftsabkommen unterzeichnet haben und mit denen die Kumulierung zuldssig ist, erfiillt werden. In diesem Fall
gelten die Erzeugnisse als Ursprungserzeugnisse des Flaggenstaats.

Artikel 4
In ausreichendem Mafle be- oder verarbeitete Erzeugnisse

Fiir die Zwecke des Artikels 2 dieses Protokolls gelten Erzeugnisse, die nicht vollstindig gewonnen oder hergestellt
worden sind, als in ausreichendem MafSe be- oder verarbeitet, wenn die Anforderungen der Liste in Anhang II dieses
Protokolls erfiillt sind.

Fir die Zwecke des Artikels 2 dieses Protokolls und ungeachtet des Absatzes 1 dieses Artikels konnen die in Anhang
II-A dieses Protokolls aufgefithrten Erzeugnisse als in ausreichendem Mafle be- oder verarbeitet gelten, wenn die
Anforderungen dieses Anhangs erfiillt sind. Unbeschadet des Artikels 43 Absatz 2 dieses Protokolls gilt wihrend eines
Zeitraums von fiinf (5) Jahren ab dem Inkrafttreten dieses Abkommens Anhang II-A dieses Protokolls ausschlielich
fir Ausfuhren aus Cote d'Ivoire.

In den Absitzen 1 und 2 dieses Artikels sind fiir alle unter dieses Abkommen fallenden Erzeugnisse die Be- oder
Verarbeitungen festgelegt, die an den bei der Herstellung der Erzeugnisse verwendeten Vormaterialien ohne Ursprung-
seigenschaft vorgenommen werden miissen; sie gelten nur fiir diese Vormaterialien. Ein Erzeugnis, das nach den
Anforderungen einer der Listen die Ursprungseigenschaft erworben hat und bei der Herstellung eines anderen Erzeug-
nisses verwendet wird, muss die fiir das andere Erzeugnis geltenden Anforderungen nicht erfiillen; die gegebenenfalls
bei der Herstellung des ersten Erzeugnisses verwendeten Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft bleiben demnach
unberiicksichtigt.

Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft, die nach den Anforderungen der Anhinge II und II-A dieses Protokolls
nicht bei der Herstellung eines bestimmten Erzeugnisses verwendet werden diirfen, kénnen abweichend von den
Absitzen 1 und 2 dieses Artikels dennoch verwendet werden,

a) wenn ihr Gesamtwert bei Erzeugnissen der Europiischen Union 10 Prozent und bei Erzeugnissen von Cote
d'Ivoire 15 Prozent des Ab-Werk-Preises des Erzeugnisses nicht iiberschreitet;

b) wenn die in der Liste aufgefithrten Prozentsitze fiir den hochsten zuldssigen Wert von Vormaterialien ohne
Ursprungseigenschaft durch die Anwendung dieses Absatzes nicht tiberschritten werden.

Absatz 4 gilt nicht fur die Erzeugnisse der Kapitel 50 bis 63 des Harmonisierten Systems.

Die Absitze 1 bis 5 gelten vorbehaltlich des Artikels 5 dieses Protokolls.

Artikel 5
Nicht ausreichende Be- oder Verarbeitungen

Die folgenden Be- oder Verarbeitungen gelten ungeachtet dessen, ob die Anforderungen des Artikels 4 dieses Pro-
tokolls erfiillt sind, als nicht ausreichend, um die Ursprungseigenschaft zu verleihen:

a) Behandlungen, die dazu bestimmt sind, die Erzeugnisse wahrend des Transports oder der Lagerung in gutem
Zustand zu erhalten;

b) einfaches Entstauben, Sieben, Aussondern, Einordnen, Sortieren (einschlieSlich des Zusammenstellens von Sorti-
menten), Waschen, Reinigen, Anstreichen, Polieren oder Zerteilen;

¢) Entfernen von Oxid, Ol, Farbe oder anderen Beschichtungen;

d) i) Auswechseln von Umschlieungen, Teilen oder Zusammenstellen von Packstiicken;
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ii) einfaches Abfillen in Flaschen, Flischchen, Dosen, Sicke, Etuis, Schachteln, Befestigen auf Karten oder Brett-
chen usw. sowie alle anderen einfachen Verpackungsvorginge;

¢) Anbringen von Marken, Etiketten, Logos oder anderen gleichartigen Unterscheidungszeichen auf den Erzeugnissen
selbst oder auf ihren UmschlieBungen;

f) einfaches Mischen von Erzeugnissen, auch verschiedener Arten; Mischen von Zucker mit anderen Vormaterialien;
g) einfaches Zusammenfiigen von Teilen eines Erzeugnisses zu einem vollstindigen Erzeugnis;

h) einfaches Zerlegen von Erzeugnissen in Einzelteile;

i) Biigeln von Textilien;

j)  Schilen, teilweises oder vollstindiges Bleichen, Polieren oder Glasieren von Getreide und Reis;

k) Farben oder Aromatisieren von Zucker oder das Formen von Wiirfelzucker; teilweises oder vollstindiges Mahlen
von Kristallzucker;

1) Enthiilsen, Entsteinen oder Schilen von Friichten, Niissen und Gemiise;

m) Schirfen, einfaches Schleifen oder einfaches Zerteilen;

n) Zusammentreffen von zwei oder mehr der unter den Buchstaben a bis m genannten Behandlungen;
0) Schlachten von Tieren.

2. Bei der Beurteilung, ob die an einem Erzeugnis vorgenommenen Be- oder Verarbeitungen als nicht ausreichend im
Sinne des Absatzes 1 dieses Artikels gelten, sind alle in der Europdischen Union oder in Cote d’Ivoire an diesem
Erzeugnis insgesamt vorgenommenen Be- oder Verarbeitungen in Betracht zu ziehen.

Artikel 6
Be- oder Verarbeitungen von zollfrei in die Europdische Union eingefiithrten Vormaterialien

1. Unbeschadet des Artikels 2 dieses Protokolls gelten die Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft, die bei Anwen-
dung der vertraglichen Meistbegiinstigungszolle nach dem Gemeinsamen Zolltarif im Sinne des Anhangs der Ver-
ordnung (EWG) Nr. 265887 des Rates (') zollfrei in die Europdische Union eingefithrt werden diirfen, als Ursprung-
serzeugnisse von Cote d’Ivoire, wenn sie dort bei der Herstellung eines Erzeugnisses verwendet worden sind, sofern
die dort vorgenommene Be- oder Verarbeitung iiber die in Artikel 5 Absatz 1 dieses Protokolls aufgefiihrten Behand-
lungen hinausgeht.

2. Auf den nach Absatz 1 ausgestellten Warenverkehrsbescheinigungen EUR.1 (Feld 7) oder Ursprungserklidrungen muss
der folgende Vermerk angebracht sein:

— ,Application de l'art. 6, para. 1, du protocole n® 1 a I'APE Cote d’Ivoire-UE".

3. Die Europdische Union notifiziert dem Ausschuss jéhrlich die Liste der Vormaterialien, fiir die dieser Artikel gilt. Nach
der Notifikation wird die Liste von der Europdischen Kommission im Amtsblatt der Europdischen Union (Reihe C) und
von Cote d’Ivoire nach den eigenen Verfahren dieses Staates verdffentlicht.

4. Die Kumulierung nach diesem Artikel gilt nicht fiir Vormaterialien, die aufgrund ihres Ursprungs in einem Land, fiir
das Antidumpingzolle oder Ausgleichszolle gelten, bei der Einfuhr in die Europdische Union Antidumpingzéllen oder
Ausgleichszollen unterworfen sind.

(1) Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 des Rates vom 23. Juli 1987 iiber die zolltarifliche und statistische Nomenklatur sowie den Gemein-
samen Zolltarif (ABL. L 256 vom 7.9.1987, S.1), einschlieflich aller spiteren Anderungen.
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Artikel 7
Ursprungskumulierung

1. Unbeschadet des Artikels 2 dieses Protokolls gelten Vormaterialien mit Ursprung in einer der Vertragsparteien, in
anderen westafrikanischen Staaten (?), fur die ein zoll- und quotenfreier Zugang zum Markt der Europiischen Union
gilt, in anderen AKP-Staaten, die ein WPA zumindest vorliufig angewendet haben, oder in den ULG als Vormate-
rialien mit Ursprung in der anderen Vertragspartei, wenn sie dort zur Herstellung eines Erzeugnisses verwendet
worden sind, sofern die in dieser Vertragspartei vorgenommenen Be- oder Verarbeitungen iiber die in Artikel 5
Absatz 1 dieses Protokolls genannten Behandlungen hinausgehen.

Geht eine in der betreffenden Vertragspartei vorgenommene Be- oder Verarbeitung nicht iiber die in Artikel 5 Absatz
1 dieses Protokolls genannten Behandlungen hinaus, so gilt das hergestellte Erzeugnis nur dann als Ursprungser-
zeugnis dieser Vertragspartei, wenn der dort erzielte Wertzuwachs den Wert der verwendeten Vormaterialien mit
Ursprung in einem der anderen Lander oder Gebiete iibersteigt. Andernfalls gilt das hergestellte Erzeugnis als Ur-
sprungserzeugnis des Landes oder Gebiets, auf das der hochste Wert der bei der Herstellung des Enderzeugnisses
verwendeten Vormaterialien mit Ursprungseigenschaft entfallt.

Der Ursprung der Vormaterialien mit Ursprung in anderen AKP-Staaten, die ein WPA zumindest vorldufig anwenden,
und in den ULG wird nach Artikel 28 dieses Protokolls und anhand der Ursprungsregeln festgelegt, die im Rahmen
der Priferenziibereinkommen zwischen der Europiischen Union und diesen Staaten gelten.

2. Unbeschadet des Artikels 2 dieses Protokolls gelten in einer der Vertragsparteien, in anderen AKP-Staaten, die ein
WPA zumindest vorliufig anwenden, und in den ULG vorgenommene Be- oder Verarbeitungen als in der anderen
Vertragspartei vorgenommen, sofern die anschlieSend vorgenommenen Be- oder Verarbeitungen iiber die in Artikel 5
Absatz 1 dieses Protokolls genannten Behandlungen hinausgehen.

Gehen die in einer der Vertragsparteien vorgenommenen Be- oder Verarbeitungen nicht tiber die in Artikel 5 Absatz 1
dieses Protokolls genannten Behandlungen hinaus, so gilt das hergestellte Erzeugnis nur dann als Ursprungserzeugnis
dieser Vertragspartei, wenn der dort erzielte Wertzuwachs den Wert der in einem der anderen Lander oder Gebiete
verwendeten Vormaterialien tibersteigt. Andernfalls gilt das hergestellte Erzeugnis als Ursprungserzeugnis des Landes
oder Gebiets, auf das der hochste Wert der bei der Herstellung des Enderzeugnisses verwendeten Vormaterialien
entfallt.

Der Ursprung des Enderzeugnisses wird nach den Ursprungsregeln dieses Protokolls und nach dessen Artikel 28

festgelegt.

3. Die Kumulierung nach den Absitzen 1 und 2 ist fiir die anderen westafrikanischen Staaten, fiir die ein zoll- und
quotenfreier Zugang zum Markt der Europdischen Union gilt, fiir andere AKP-Staaten, die ein WPA zumindest
vorldufig anwenden, und fir ULG nur zulidssig, wenn

a) die empfangende Vertragspartei und die am Erwerb der Ursprungseigenschaft beteiligten Linder oder Gebiete eine
Ubereinkunft tiber Verwaltungszusammenarbeit geschlossen haben, welche die ordnungsgemifle Anwendung
dieses Artikels gewdhrleistet und einen Hinweis auf die Verwendung geeigneter Ursprungsnachweise enthalt;

b) Cote d'Ivoire und die Européische Union sich gegenseitig tiber die Europaische Kommission und die Kommission
der Wirtschaftsgemeinschaft Westafrikanischer Staaten (im Folgenden ,ECOWAS-Kommission®) die Einzelheiten
ihrer Ubereinkiinfte iiber Verwaltungszusammenarbeit mit den anderen Lindern oder Gebieten nach diesem
Artikel mitteilen. Die Europiische Kommission veréffentlicht im Amtsblatt der Europdischen Union (Reihe C) und
Cote d'Ivoire veroffentlicht nach seinen eigenen Verfahren den Zeitpunkt, ab dem die Kumulierung nach diesem
Artikel zwischen den in diesem Artikel genannten Staaten oder Gebieten, die die notigen Voraussetzungen erfiillen,
angewendet werden darf.

(%) Bei den anderen westafrikanischen Staaten handelt es sich um: Benin, Burkina Faso, Cabo Verde, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-
Bissau, Liberia, Mali, Mauretanien, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone und Togo.
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4. Die Kumulierung nach diesem Artikel ist fir die in der Liste in Anhang IX dieses Protokolls aufgefithrten Erzeugnisse
erst nach dem 1. Oktober 2015 anwendbar, wenn bei der Herstellung dieser Erzeugnisse Vormaterialien mit Ur-
sprungseigenschaft verwendet werden oder wenn die Be- oder Verarbeitung in einem anderen AKP-Staat, der ein WPA
zumindest vorldufig anwendet, durchgefiihrt wird.

5. Die Kumulierung nach diesem Artikel gilt nicht fiir Vormaterialien

a) der Positionen 1604 und 1605 des Harmonisierten Systems mit Ursprung in den Pazifikstaaten, die ein WPA nach
Protokoll II Artikel 6 Absatz 6 des Interims-Partnerschaftsabkommens zwischen der Europdischen Gemeinschaft
einerseits und den Pazifik-Staaten andererseits (?) geschlossen haben,

b) der Positionen 1604 und 1605 des Harmonisierten Systems mit Ursprung in den Pazifikstaaten, die ein WPA nach
allen kiinftigen Bestimmungen eines globalen WPA zwischen der Europidischen Union und den Pazifik-Staaten
geschlossen haben;

¢) mit Ursprung in der Republik Siidafrika, die nicht direkt zoll- und quotenfrei in die Europdische Union eingefiihrt
werden diirfen.

6. Die Europdische Union notifiziert dem Sonderausschuss fiir Zollfragen und Handelserleichterungen jahrlich die Liste
der Vormaterialien, fiir die Absatz 5 Buchstabe c¢ gilt. Nach der Notifikation wird die Liste von der Europiischen
Kommission im Amtsblatt der Europdischen Union (Reihe C) und von Cote d’Ivoire nach seinen eigenen Verfahren
veroffentlicht.

Artikel 8
Kumulierung mit anderen Lindern, fiir die ein zoll- und quotenfreier Zugang zum Markt der Europiischen
Union gilt

1. Unbeschadet des Artikels 2 dieses Protokolls gelten die Vormaterialien mit Ursprung in Lindern und Gebieten,

a) fir welche die ,Sonderregelung fiir die am wenigsten entwickelten Lander des Schemas allgemeiner Zollprife-
renzen (im Folgenden ,APS“) der Europdischen Union gilt oder

b) fiir die aufgrund der allgemeinen Bestimmungen des APS ein zoll- und quotenfreier Zugang zum Markt der
Europdischen Union gilt,

als Vormaterialien mit Ursprung in Cote d'Ivoire, wenn sie in diesem Land bei der Herstellung eines Erzeugnisses
verwendet worden sind.

Diese Vormaterialien brauchen dort nicht in ausreichendem Mafle be- oder verarbeitet worden zu sein, sofern sie in
diesem Land Be- oder Verarbeitungen unterzogen worden sind, die iiber die in Artikel 5 Absatz 1 dieses Protokolls
genannten Behandlungen hinausgehen. Sind auch Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft enthalten, miissen alle
Erzeugnisse, bei deren Herstellung diese Vormaterialien verwendet werden, nach Artikel 4 dieses Protokolls in
ausreichendem Mafle be- oder verarbeitet worden sein, um als Ursprungserzeugnisse von Cote d'Ivoire zu gelten.

1.2. Der Ursprung der Vormaterialien der anderen betroffenen Linder und Gebiete wird nach Artikel 27 dieses Pro-
tokolls und anhand der Ursprungsregeln festgelegt, die im Rahmen des APS der Europdischen Union gelten.

1.3. Die Kumulierung nach diesem Absatz gilt nicht fiir Vormaterialien,

a) die aufgrund ihres Ursprungs in einem Land, fir das Antidumpingzolle oder Ausgleichszolle gelten, bei der
Einfuhr in die Europdische Union Antidumpingzollen oder Ausgleichszollen unterworfen sind,

b) die in die Unterpositionen 3302 10 und 3501 10 des Harmonisierten Systems eingereiht werden,

¢) die Erzeugnissen auf der Grundlage von in Kapitel 3 des Harmonisierten Systems eingereihtem Thunfisch
zugeordnet werden, die unter das APS der Europiischen Union fallen,

() Siehe Beschluss 2009/729/EG des Rates vom 13.Juli 2009 iiber die Unterzeichnung und die vorldufige Anwendung des Interims-
Partnerschaftsabkommens zwischen der Europdischen Gemeinschaft einerseits und den Pazifik-Staaten andererseits (ABL L 272 vom
16.10.2009, S. 1).
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d) fir welche die Zollpriferenzen im Rahmen des APS der Europdischen Union aufgehoben (Graduierung) oder
ausgesetzt (Schutzklausel) sind.

2. Unbeschadet des Artikels 2 dieses Protokolls und gemaff den Absdtzen 2.1, 2.2 und 5 dieses Artikels gelten auf
Notifikation von Céte dlIvoire hin die Vormaterialien mit Ursprung in Lindern oder Gebieten, die ein Uberein-
kommen geschlossen haben, mit dem der zoll- und quotenfreie Zugang zum Markt der Europaischen Union
gewihrt wird, als Vormaterialien mit Ursprung in Cote d'Ivoire. Cote d'Ivoire notifiziert die Europdische Union
tiber die Europdische Kommission. Die Kumulierung bleibt zulissig, solange die Voraussetzungen fiir die Gewdhrung
weiter erfiillt sind. Diese Vormaterialien brauchen nicht in ausreichendem Mafle be- oder verarbeitet worden zu sein,
sofern sie Be- oder Verarbeitungen unterzogen worden sind, die iiber die in Artikel 5 Absatz 1 dieses Protokolls
genannten Behandlungen hinausgehen.

2.1. Der Ursprung der Vormaterialien der anderen betroffenen Linder und Gebiete wird nach Artikel 28 dieses Pro-
tokolls und anhand der Ursprungsregeln festgelegt, die im Rahmen von Priferenziibereinkommen zwischen der
Europdischen Union und diesen Lindern und Gebieten gelten.

2.2. Die Kumulierung nach diesem Absatz gilt nicht fiir Vormaterialien,

a) die in die Kapitel 1 bis 24 des Harmonisierten Systems eingereiht werden oder die in der Liste der Erzeugnisse in
Anhang 1 Absatz 1 Ziffer ii des WTO-Ubereinkommens iiber die Landwirtschaft im GATT 1994 aufgefiihrt
sind,

b) die aufgrund ihres Ursprungs in einem Land, fiir das Antidumpingzolle oder Ausgleichszolle gelten, bei der
Einfuhr in die Europdische Union Antidumpingzéllen oder Ausgleichszollen unterworfen sind,

¢) die aufgrund eines Freihandelsabkommens zwischen der Europidischen Union und einem Drittland Handels- und
Schutzmaffnahmen oder sonstigen Mafnahmen unterliegen, aufgrund deren ein solches Erzeugnis nicht zoll- und
quotenfrei auf den Markt der Europdischen Union gelangen darf.

3. Die Europdische Union notifiziert dem Ausschuss jihrlich die Liste der Vormaterialien und Linder, fiir die Absatz 1
gilt. Nach der Notifikation wird die Liste von der Europdischen Kommission im Amtsblatt der Europdischen Union
(Reihe C) und von Cote d'Ivoire nach den eigenen Verfahren dieses Staates verdffentlicht. Cote d’Ivoire notifiziert
dem Ausschuss jahrlich die Vormaterialien, die der Kumulierung nach den Absitzen 1 und 2 unterlagen.

4. Auf den nach Absatz 1 und 2 ausgestellten Warenverkehrsbescheinigungen EUR.1 (Feld 7) oder Ursprungserkla-
rungen muss der folgende Vermerk angebracht sein:

— ,Application de l'art. 8, para. 1, du protocole n® 1 al'’APE Cote d’Ivoire-UE".

5. Die Kumulierung nach den Absitzen 1 und 2 ist nur unter folgenden Voraussetzungen zuldssig:

a) Alle am Erlangen der Ursprungseigenschaft beteiligten Linder haben eine Abmachung oder Vereinbarung iiber
die Verwaltungszusammenarbeit miteinander getroffen, welche die ordnungsgemifle Anwendung dieses Artikels
gewdhrleistet und in der Bezug auf die Verwendung angemessener Ursprungsnachweise genommen wird;

b) Cote d'Ivoire teilt der Europdischen Union iiber die Europdische Kommission die Einzelheiten ihrer Uberein-
kiinfte iiber Verwaltungszusammenarbeit mit den anderen in diesem Artikel genannten Staaten oder Gebieten
mit. Die Europiische Kommission verdffentlicht im Amtsblatt der Europdischen Union (Reihe C) den Zeitpunkt, ab
dem die Kumulierung nach diesem Artikel mit den in diesem Artikel genannten Lindern oder Gebieten, welche
die notigen Voraussetzungen erfiillen, angewendet werden darf.
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Artikel 9
Mafgebende Einheit

1. Mafsgebende Einheit fur die Anwendung dieses Protokolls ist das einzelne Erzeugnis, das fiir die Einreihung in die
Nomenklatur des Harmonisierten Systems als mafSgebende Einheit zugrunde gelegt wird.

Daraus ergibt sich,

a) dass jede Gruppe oder Zusammenstellung von Erzeugnissen, die nach dem Harmonisierten System in eine
einzige Position eingereiht wird, als Ganzes die mafigebende Einheit darstellt;

b) dass bei einer Sendung mit gleichen Erzeugnissen, die in dieselbe Position des Harmonisierten Systems eingereiht
werden, jedes Erzeugnis fur sich betrachtet werden muss.

2. Werden Umschlieungen nach der Allgemeinen Vorschrift 5 zum Harmonisierten System wie das darin enthaltene
Erzeugnis eingereiht, so werden sie auch fiir die Bestimmung des Ursprungs wie das Erzeugnis behandelt.

Artikel 10
Zubehor, Ersatzteile und Werkzeuge

Zubehor, Ersatzteile und Werkzeuge, die mit Geriten, Maschinen oder Fahrzeugen geliefert werden, werden mit diesen
zusammen als Einheit angesehen, wenn sie als Bestandteil der Normalausriistung in deren Preis enthalten sind oder nicht
gesondert in Rechnung gestellt werden.

Artikel 11
Warenzusammenstellungen

Warenzusammenstellungen im Sinne der Allgemeinen Vorschrift 3 fiir die Auslegung des Harmonisierten Systems gelten
als Ursprungserzeugnisse, wenn alle ihre Bestandteile Ursprungserzeugnisse sind. Jedoch gilt eine Warenzusammenstel-
lung, die aus Bestandteilen mit Ursprungseigenschaft und Bestandteilen ohne Ursprungseigenschaft besteht, in ihrer
Gesamtheit als Ursprungserzeugnis, sofern der Wert der Bestandteile ohne Ursprungseigenschaft 15 Prozent des Ab-
Werk-Preises der Warenzusammenstellung nicht iiberschreitet.

Artikel 12
Neutrale Elemente

Bei der Feststellung, ob ein Erzeugnis ein Ursprungserzeugnis ist, braucht der Ursprung der folgenden, gegebenenfalls bei
seiner Herstellung verwendeten Waren nicht beriicksichtigt zu werden:

a) Energie und Brennstoffe

b) Anlagen und Ausriistung

¢) Maschinen und Werkzeuge

d) Waren, die nicht in die endgiiltige Zusammensetzung des Erzeugnisses eingehen oder nicht eingehen sollen.

Artikel 13
Buchmiflige Trennung

1. Ist die getrennte Lagerung von austauschbaren Vormaterialien mit oder ohne Ursprungseigenschaft mit erheblichen
Kosten oder tatsichlichen Schwierigkeiten verbunden, so konnen die Zollbehorden den Beteiligten auf schriftlichen
Antrag die Bewilligung erteilen, diese Lagerbestinde nach der Methode der buchmifigen Trennung (im Folgenden die
~Methode) zu verwalten.
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2. Die Methode gilt auch fiir Rohzucker mit oder ohne Ursprungseigenschaft, ohne Zusatz von Aroma- oder Farbstoffen,

zur Raffination bestimmt, der Unterpositionen 1701 12, 1701 13 und 1701 14 des Harmonisierten Systems, der in
Cote d'Ivoire oder in der Europdischen Union vor der Ausfuhr in die Europiische Union bezichungsweise nach Cote
d’Ivoire physisch ge- oder vermischt wird.

. Diese Methode gewihrleistet, dass die Zahl der hergestellten Erzeugnisse, die als Ursprungserzeugnisse von Cote

d’Ivoire oder der Europiischen Union angesehen werden konnen, jederzeit der Zahl der Erzeugnisse entspricht, die
bei rdaumlicher Trennung der Lagerbestinde hitte hergestellt werden kénnen.

. Die Zollbehorden kénnen die Bewilligung nach den Absidtzen 1 und 2 von allen ihnen zweckdienlich erscheinenden

Voraussetzungen abhingig machen.

. Die Anwendung der Methode und die Aufzeichnungen dariiber richten sich nach den allgemein anerkannten Buch-

fuhrungsgrundsitzen, die in dem Land gelten, in dem das Erzeugnis hergestellt wird.

. Der Begiinstigte der Methode kann fiir die Menge der Erzeugnisse, die als Ursprungserzeugnisse angesehen werden

konnen, Ursprungsnachweise ausfertigen bzw. beantragen. Auf Verlangen der Zollbehorden hat der Anwender eine
Erklarung uiber die Verwaltung dieser Mengen vorzulegen.

. Die Zollbehorden iiberwachen die Verwendung der Bewilligung und konnen diese widerrufen, wenn der Begiinstigte

von der Bewilligung in unzulissiger Weise Gebrauch macht oder die iibrigen Voraussetzungen dieses Protokolls nicht
erfullt.

. Fir die Zwecke der Absitze 1 und 2 dieses Artikels bezeichnen die Ausdriicke ,austauschbare Vormaterialien* oder

,austauschbare Erzeugnisse” Vormaterialien oder Erzeugnisse der gleichen Art, der gleichen Handelsqualitit und mit
den gleichen technischen und materiellen Eigenschaften, die fiir die Zwecke der Ursprungsbestimmung nicht von-
einander unterschieden werden konnen.

TITEL 1II
TERRITORIALE AUFLAGEN
Artikel 14

Territorialititsprinzip

. Vorbehaltlich der Artikel 6, 7 und 8 dieses Protokolls miissen die in Titel II dieses Protokolls genannten Anforde-

rungen fiir den Erwerb der Ursprungseigenschaft ohne Unterbrechung in Cote d’Ivoire oder in der Europdischen Union
erfiillt sein.

. Ursprungswaren, die aus Cote d’Ivoire oder aus der Europdischen Union in ein Drittland ausgefithrt und anschlieend

wiedereingefithrt werden, gelten vorbehaltlich der Artikel 6, 7 und 8 dieses Protokolls als Waren ohne Ursprung-
seigenschaft, es sei denn, den Zollbehorden kann glaubhaft dargelegt werden,

a) dass die wiedereingefithrten Waren dieselben wie die ausgefithrten Waren sind und

b) dass diese Waren wihrend ihres Verbleibs in dem betreffenden Land oder wahrend des Transports keine Behand-
lung erfahren haben, die iiber das zur Erhaltung eines guten Zustands erforderliche Maf8 hinausgeht.

. Der Erwerb der Ursprungseigenschaft nach Titel II wird durch Be- oder Verarbeitungen, die auflerhalb der Europa-

ischen Union oder von Cote d'Ivoire an aus der Europdischen Union oder Céte d'Ivoire ausgefithrten und anschlieSend
dorthin wiedereingefithrten Erzeugnissen vorgenommen werden, nicht beeintrichtigt, sofern

a) diese Erzeugnisse in der Europdischen Union oder in Cote d'Ivoire vollstindig gewonnen oder hergestellt worden
sind oder dort vor ihrer Ausfuhr einer Be- oder Verarbeitung unterzogen worden sind, die iiber die Behandlungen
im Sinne des Artikels 5 dieses Protokolls hinausgeht, und
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b) den Zollbehorden glaubhaft dargelegt werden kann,

i) dass die Be- oder Verarbeitung auflerhalb der Europdischen Union oder von Céte d'Ivoire im Rahmen des
Verfahrens der passiven Veredelung oder eines dhnlichen Verfahrens vorgenommen wurde,

ii) dass die wiedereingefilhrten Waren durch Be- oder Verarbeitung der ausgefithrten Erzeugnisse hergestellt
wurden und

iii) dass alle auferhalb von Cote d'Ivoire oder der Europiischen Union entstandenen Kosten einschlieflich des
Wertes der dort verwendeten Vormaterialien 10 Prozent des Ab-Werk-Preises des Enderzeugnisses, fiir das die
Ursprungseigenschaft beansprucht wird, nicht iiberschreiten.

4. Fir die Waren, welche die Voraussetzungen des Absatzes 3 erfiillen, werden die gesamten auflerhalb von Cote d’Ivoire
oder der Europdischen Union entstandenen Kosten — einschliefSlich des Wertes der dort verwendeten Vormaterialien —
wie Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft behandelt. Die Bestimmung der Ursprungseigenschaft der Ware erfolgt
in diesem Fall nach den Regeln des Anhangs II dieses Protokolls, indem der Gesamtwert der innerhalb oder auferhalb
der Europdischen Union oder von Cote d'Ivoire verarbeiteten Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft kumuliert
wird.

5. Die Absitze 3 und 4 gelten nicht fur die Erzeugnisse, die nur durch Anwendung der allgemeinen Toleranz nach
Artikel 4 Absatz 4 dieses Protokolls als in ausreichendem Mafle be- oder verarbeitet angesehen werden kénnen.

6. Die Absitze 3 und 4 gelten nicht fir die Erzeugnisse der Kapitel 50 bis 63 des Harmonisierten Systems.

Artikel 15
Nichtverinderung

(1) Die zur Uberlassung zum zollrechtlich freien Verkehr in einer der Vertragsparteien angemeldeten Erzeugnisse miissen
dieselben sein wie die, die aus der anderen Vertragspartei, als deren Ursprungserzeugnisse sie gelten, ausgefiihrt
wurden. Vor der Anmeldung zur Uberlassung zum zollrechtlich freien Verkehr diirfen sie nicht verdndert, in irgend-
einer Weise umgewandelt oder einer anderen Behandlung als der zur Erhaltung ihres Zustands erforderlichen Behand-
lung oder als dem Anbringen oder Beifiigen von Marken, Etiketten, Stempeln oder sonstiger Dokumentation unter-
zogen worden sein, um die Einhaltung spezifischer inlindischer Anforderungen der einfithrenden Vertragspartei zu
gewihrleisten.

(2) Erzeugnisse oder Sendungen koénnen gelagert werden, sofern die Erzeugnisse in den Durchfuhrlandern unter zoll-
amtlicher Uberwachung verbleiben.

(3) Unbeschadet des Titels V koénnen Sendungen aufgeteilt werden, wenn das durch den Ausfithrer oder unter seiner
Verantwortung geschieht und sofern die Erzeugnisse in dem Land bzw. den Lindern, in denen die Sendung aufgeteilt
wird, unter zollamtlicher Uberwachung verbleiben.

(4) Die Absitze 1 bis 3 gelten als erfullt, sofern die Zollbehorden nicht Grund zur Annahme des Gegenteils haben; in
diesem Fall konnen die Zollbehorden den Anmelder auffordern, die Erfiillung der genannten Absitze nachzuweisen,
was in jeder Art geschehen kann, einschlieflich durch Vorlage vertraglich festgelegter Frachtpapiere wie Konnosse-
ments oder faktischer Nachweise aufgrund der Kennung oder der Nummerierung von Packstiicken oder durch jeden
Hinweis im Zusammenhang mit den Waren selbst.

Artikel 16
Ausstellungen

(1) Werden Ursprungserzeugnisse zu einer Ausstellung in ein nicht in den Artikeln 6, 7 und 8 dieses Protokolls genanntes
Land oder Gebiet versandt, mit dem die Kumulierung zuldssig ist, und nach der Ausstellung zur Einfuhr in die
Europiische Union oder nach Cote d’Ivoire verkauft, so erhalten sie bei der Einfuhr die Begiinstigungen des Abkom-
mens, sofern den Zollbehérden glaubhaft dargelegt wird,

a) dass ein Ausfithrer diese Erzeugnisse aus Cote d’Ivoire oder der Europdischen Union in das Ausstellungsland
versandt und dort ausgestellt hat,
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b) dass dieser Ausfithrer die Erzeugnisse einem Empfinger in Cote d’Ivoire oder in der Europdischen Union verkauft
oder iiberlassen hat,

¢) dass die Erzeugnisse wahrend oder unmittelbar nach der Ausstellung in dem Zustand, in dem sie zur Ausstellung
versandt worden waren, versandt worden sind und

d) dass die Erzeugnisse ab dem Zeitpunkt, zu dem sie zur Ausstellung versandt wurden, nicht zu anderen Zwecken als
zur Vorfuhrung auf der Ausstellung verwendet worden sind.

. Nach Mafdgabe des Titels IV dieses Protokolls ist ein Ursprungsnachweis auszustellen oder auszufertigen und den

Zollbehorden des Einfuhrlands unter den tiblichen Voraussetzungen vorzulegen. Darin sind Bezeichnung und Anschrift
der Ausstellung anzugeben. Falls erforderlich, kann ein zusitzlicher Nachweis iiber die Umstinde verlangt werden,
unter denen die Erzeugnisse ausgestellt worden sind.

. Absatz 1 gilt fir Handels-, Industrie-, Landwirtschafts- und Handwerksmessen oder -ausstellungen und &hnliche

offentliche Veranstaltungen, bei denen die fraglichen Erzeugnisse unter zollamtlicher Uberwachung bleiben; ausgenom-
men sind Veranstaltungen zu privaten Zwecken fiir den Verkauf auslandischer Erzeugnisse in Liden oder Geschifts-
lokalen.

TITEL IV
URSPRUNGSNACHWEIS
Artikel 17

Allgemeines

. Ursprungserzeugnisse der Europdischen Union erhalten bei der Einfuhr nach Céte d'Ivoire die Begiinstigungen des

Abkommens, sofern in den in Artikel 22 Absatz 1 dieses Protokolls genannten Fillen vom Ausfiihrer eine Ursprung-
serklarung auf einer Rechnung, einem Lieferschein oder einem anderen Handelspapier abgegeben wird, in der die
betreffenden Erzeugnisse so genau bezeichnet sind, dass die Feststellung der Namlichkeit méglich ist (im Folgenden
,Ursprungserklarung“). Der Wortlaut der Ursprungserklirung findet sich in Anhang IV.

. Ursprungserzeugnisse von Cote d'Ivoire erhalten bei der Einfuhr in die Europdische Union die Begiinstigungen des

Abkommens, sofern

a) eine Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 nach dem Muster in Anhang III dieses Protokolls vorgelegt wird oder

b) in den in Artikel 22 Absatz 1 dieses Protokolls genannten Fillen eine Ursprungserklarung vorgelegt wird, deren
Wortlaut sich in Anhang IV dieses Protokolls findet.

. Absatz 2 Buchstabe a ist wihrend eines Zeitraums von drei Jahren nach Inkrafttreten dieses Protokolls anwendbar.

Nach Ablauf dieses Zeitraums ist nur Absatz 2 Buchstabe b anwendbar.

. Abweichend von den Absitzen 1 und 2 dieses Artikels erhalten Ursprungserzeugnisse im Sinne dieses Protokolls in

den in Artikel 26 genannten Fillen die Begiinstigungen des Abkommens, ohne dass einer der in den Absitzen 1 und 2
genannten Nachweise vorgelegt werden muss.

. Fir die Anwendung dieses Titels bemithen sich die Ausfiihrer, eine in Cote d'Ivoire und in der Europdischen Union

geldufige Sprache zu verwenden.

Artikel 18
Verfahren fiir die Ausstellung einer Warenverkehrsbescheinigung EUR.1

. Die Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 wird von den Zollbehorden des Ausfuhrlandes auf schriftlichen Antrag aus-

gestellt, der vom Ausfithrer oder unter der Verantwortung des Ausfithrers vom bevollmichtigten Vertreter des Aus-
fuhrers gestellt worden ist.
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2. Der Ausfithrer oder sein bevollmichtigter Vertreter fiillt zu diesem Zweck das Formblatt der Warenverkehrsbeschei-
nigung EUR.1 und des Antrags nach dem Muster in Anhang III dieses Protokolls aus. Diese Formbltter sind nach den
Bestimmungen dieses Protokolls auszufiillen. Werden sie handschriftlich ausgefiillt, so muss das mit Tinte in Druck-
schrift erfolgen. Die Warenbezeichnung ist in dem dafiir vorgesehenen Feld ohne Zeilenzwischenraum einzutragen. Ist
das Feld nicht vollstindig ausgefiillt, so ist unter der letzten Zeile der Warenbezeichnung ein waagerechter Strich zu
ziehen und der nicht ausgefiillte Teil des Feldes durchzustreichen.

3. Der Ausfithrer, der die Ausstellung der Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 beantragt, hat auf Verlangen der Zoll-
behorden des ausfihrenden Landes, in dem die Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 ausgestellt wird, jederzeit alle
zweckdienlichen Unterlagen zum Nachweis der Ursprungseigenschaft der betreffenden Erzeugnisse sowie der Erfiillung
der tibrigen Voraussetzungen dieses Protokolls vorzulegen.

4. Eine Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 wird von den Zollbehorden eines Mitgliedstaats der Europdischen Union
oder von Cote dIvoire ausgestellt, wenn die betreffenden Erzeugnisse als Ursprungserzeugnisse der Europaischen
Union oder von Cote d’Ivoire oder eines der in den Artikeln 6, 7 und 8 dieses Protokolls genannten anderen Lander
oder Gebiete angesehen werden konnen und die tibrigen Voraussetzungen dieses Protokolls erfillt sind.

5. Die ausstellenden Zollbehorden treffen die erforderlichen Mafnahmen, um die Ursprungseigenschaft der Erzeugnisse
und die Erfilllung der tibrigen Voraussetzungen dieses Protokolls zu iiberpriifen. Sie sind berechtigt, zu diesem Zweck
die Vorlage von Beweismitteln zu verlangen und jede Art von Uberpriifung der Buchfithrung des Ausfiithrers oder jede
sonstige von ihnen fiir zweckdienlich erachtete Kontrolle durchzufithren. Die Zollbehorden, welche die Warenver-
kehrsbescheinigung EUR.1 ausstellen, achten auch darauf, dass die in Absatz 2 dieses Protokolls genannten Formblitter
ordnungsgemafs ausgefiillt sind. Sie priifen insbesondere, ob das Feld mit der Warenbezeichnung so ausgefiillt ist, dass
jede Moglichkeit eines missbrauchlichen Zusatzes ausgeschlossen ist.

6. In Feld 11 der Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 ist das Datum der Ausstellung anzugeben.

7. Die Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 wird von den Zollbehorden ausgestellt und zur Verfugung des Ausfithrers
gehalten, sobald die Ausfuhr tatsichlich erfolgt oder sichergestellt ist.

Artikel 19
Nachtriglich ausgestellte Warenverkehrsbescheinigung EUR.1

1. Ungeachtet des Artikels 18 Absatz 7 kann die Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 ausnahmsweise nach der Ausfuhr
der betreffenden Erzeugnisse ausgestellt werden,

a) wenn sie infolge eines Irrtums, eines unverschuldeten Versehens oder besonderer Umstinde bei der Ausfuhr nicht
ausgestellt worden ist oder

b) wenn den Zollbehorden glaubhaft dargelegt wird, dass eine Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 ausgestellt, aber bei
der Einfuhr aus formalen Griinden nicht angenommen worden ist.

2. In Fillen nach Absatz 1 hat der Ausfithrer in seinem Antrag Ort und Datum der Ausfuhr der Erzeugnisse, auf die sich
die Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 bezieht, sowie die Griinde fur den Antrag anzugeben.

3. Die Zollbehorden diirfen eine Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 nachtraglich erst ausstellen, nachdem sie gepriift
haben, ob die Angaben im Antrag des Ausfithrers mit den entsprechenden Unterlagen iibereinstimmen.

4. Die nachtriglich ausgestellte Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 ist mit dem folgenden Vermerk zu versehen:

,DELIVRE A POSTERIORI*,

5. Der in Absatz 4 genannte Vermerk ist in das Feld ,Bemerkungen® der Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 einzutragen.
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Artikel 20
Ausstellung eines Duplikats der Warenverkehrsbescheinigung EUR.1

1. Bei Diebstahl, Verlust oder Vernichtung einer Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 kann der Ausfithrer bei den Zoll-
behorden, die die Bescheinigung ausgestellt haben, ein Duplikat beantragen, das anhand der in ihrem Besitz befind-
lichen Ausfuhrpapiere ausgefertigt wird.

2. Dieses Duplikat ist mit dem folgenden Vermerk zu versehen:

~DUPLICATA®.

3. Der in Absatz 2 genannte Vermerk ist in das Feld ,Bemerkungen“ des Duplikats der Warenverkehrsbescheinigung
EUR.1 einzutragen.

4. Das Duplikat tragt das Datum des Originals der Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 und gilt mit Wirkung von diesem
Tag.

Artikel 21
Voraussetzungen fiir die Ausfertigung einer Ursprungserklirung

1. Die Ursprungserklirung kann ausgefertigt werden:

a) in den Fillen des Artikels 17 Absatz 1 von einem gemif8 den einschldgigen Rechtsvorschriften der Europiischen
Union registrierten Ausfithrer;

b) in den Fillen des Artikels 17 Absatz 2 Buchstabe b

— wihrend eines Zeitraums von drei Jahren nach Inkrafttreten dieses Protokolls von einem ermichtigten Aus-
fuhrer im Sinne von Artikel 22;

— nach Ablauf dieses Zeitraums durch einen gemifl den einschlagigen ivorischen Rechtsvorschriften registrierten
Ausfithrer;

¢) von jedem Ausfithrer fiir Sendungen von einem oder mehreren Packstiicken, die Ursprungserzeugnisse enthalten,
deren Wert 6 000 EUR je Sendung nicht iiberschreitet.

2. Eine Ursprungserklarung kann ausgefertigt werden, wenn die Erzeugnisse als Ursprungserzeugnisse von Cote d'Ivoire,
der Europiischen Union oder eines der in den Artikeln 6, 7 und 8 dieses Protokolls genannten anderen Linder
angesehen werden konnen und die iibrigen Voraussetzungen dieses Protokolls erfiillt sind.

3. Der Ausfithrer, der eine Ursprungserklarung ausfertigt, hat auf Verlangen der Zollbehorden des Ausfuhrlands jederzeit
alle zweckdienlichen Unterlagen zum Nachweis der Ursprungseigenschaft der betreffenden Erzeugnisse sowie der
Erfullung der tibrigen Voraussetzungen dieses Protokolls vorzulegen.

4. Die Ursprungserklarung ist vom Ausfithrer maschinenschriftlich oder mechanografisch auf der Rechnung, dem Liefer-
schein oder einem anderen Handelspapier mit dem Wortlaut und in einer der Sprachfassungen des Anhangs IV nach
Mafgabe der geltenden Rechtsvorschriften des Ausfuhrlands auszufertigen. Wird die Erklarung handschriftlich erstellt,
so muss das mit Tinte in Druckschrift erfolgen.
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5. Die Ursprungserkldrung ist vom Ausfiihrer eigenhdndig zu unterzeichnen. Ein registrierter Ausfihrer gemafl Absatz 1
des vorliegenden Artikels oder ein ermichtigter Ausfihrer im Sinne des Artikels 22 dieses Protokolls braucht jedoch
solche Erklirungen nicht zu unterzeichnen, wenn er sich gegeniiber den Zollbehorden des Ausfuhrlands schriftlich
verpflichtet, die volle Verantwortung fiir jede Ursprungserklirung zu iibernehmen, die ihn so identifiziert, als ob er sie
eigenhidndig unterzeichnet hitte.

6. Die Ursprungserklirung kann vom Ausfithrer bei der Ausfuhr der betreffenden Erzeugnisse ausgefertigt werden oder
erst nach deren Ausfuhr, vorausgesetzt, dass sie im Einfuhrland spédtestens zwei (2) Jahre nach der Einfuhr der
betreffenden Erzeugnisse vorgelegt wird.

Artikel 22
Ermichtigter Ausfiihrer

1. Die Zollbehorden des Ausfuhrlands kénnen einen Ausfiihrer, der hdufig unter die Bestimmungen iiber die handels-
politische Zusammenarbeit dieses Abkommens fallende Erzeugnisse ausfithrt und der jede von den Zollbehorden fiir
erforderlich gehaltene Gewihr fiir die Kontrolle der Ursprungseigenschaft der Erzeugnisse und der Erfillung der
tibrigen Voraussetzungen dieses Protokolls bietet, dazu ermichtigen, ungeachtet des Wertes dieser Erzeugnisse Ur-
sprungserklarungen auszufertigen.

2. Die Zollbehorden konnen die Bewilligung des Status eines ermichtigten Ausfithrers von allen ihnen zweckdienlich
erscheinenden Voraussetzungen abhingig machen.

3. Die Zollbehorden erteilen dem ermichtigten Ausfithrer eine Bewilligungsnummer, die in der Ursprungserklarung
anzugeben ist.

4. Die Zollbehorden iiberwachen die Verwendung der Bewilligung durch den ermichtigten Ausfiihrer.

5. Die Zollbehorden konnen die Bewilligung jederzeit widerrufen. Sie widerrufen sie, wenn der ermédchtigte Ausfiihrer die
in Absatz 1 genannte Gewahr nicht mehr bietet, die in Absatz 2 dieses Artikels genannten Voraussetzungen nicht
mehr erfullt oder von der Bewilligung in unzuldssiger Weise Gebrauch macht.

Artikel 23
Geltungsdauer der Ursprungsnachweise

1. Die Ursprungsnachweise bleiben zehn (10) Monate nach dem Tag der Ausstellung im Ausfuhrland giiltig und sind
innerhalb dieser Frist den Zollbehorden des Einfuhrlands vorzulegen.

2. Ursprungsnachweise, die den Zollbehorden des Einfuhrlands nach Ablauf der in Absatz 1 genannten Vorlagefrist
vorgelegt werden, konnen zur Gewahrung der Priferenzbehandlung angenommen werden, wenn die Frist aufgrund
auf8ergewohnlicher Umstinde nicht eingehalten werden konnte.

3. In allen anderen Fillen konnen die Zollbehorden des Einfuhrlands verspitet vorgelegte Ursprungsnachweise annehmen,
wenn ihnen die Erzeugnisse vor Ablauf der Vorlagefrist gestellt worden sind.

Artikel 24
Vorlage der Ursprungsnachweise

Die Ursprungsnachweise sind den Zollbehorden des Einfuhrlandes nach den dort geltenden Verfahrensvorschriften vor-
zulegen. Diese Behorden konnen eine Ubersetzung des Ursprungsnachweises verlangen. Sie kénnen auerdem verlangen,
dass die Einfuhrzollanmeldung durch eine Erklirung des Einfithrers erginzt wird, mit der er beglaubigt, dass die Erzeug-
nisse die Voraussetzungen fur die Anwendung des Abkommens erfullen.
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Artikel 25
Einfuhr in Teilsendungen

Werden auf Antrag des Einfuhrers und unter den von den Zollbehorden des Einfuhrlandes festgelegten Voraussetzungen
zerlegte oder noch nicht zusammengesetzte Erzeugnisse der Abschnitte XVI und XVII oder der Positionen 7308 und
9406 des Harmonisierten Systems im Sinne der Allgemeinen Vorschrift 2 a zum Harmonisierten System in Teilsendun-
gen eingefiihrt, so ist den Zollbehorden bei der Einfuhr der ersten Teilsendung ein einziger Ursprungsnachweis vor-
zulegen.

Artikel 26
Ausnahmen vom Ursprungsnachweis

1. Erzeugnisse, die in Kleinsendungen von Privatpersonen an Privatpersonen versandt werden oder die sich im person-
lichen Gepick von Reisenden befinden, werden ohne Vorlage eines Ursprungsnachweises als Ursprungserzeugnisse
angeschen, sofern es sich um Einfuhren nichtkommerzieller Art handelt und erklart wird, dass die Voraussetzungen
dieses Protokolls erfiillt sind, wobei an der Richtigkeit dieser Erklirung kein Zweifel bestehen darf. Bei Postversand
kann diese Erklarung auf der Zollinhaltserklarung CN22/CN23 oder einem diesem Dokument beigefiigten Blatt abge-
geben werden.

2. Als Einfuhren nichtkommerzieller Art gelten solche, die gelegentlich erfolgen und ausschliefSlich aus Erzeugnissen
bestehen, die zum personlichen Ge- oder Verbrauch der Empfinger oder Reisenden oder zum Ge- oder Verbrauch in
deren Haushalt bestimmt sind; dabei diirfen diese Erzeugnisse weder durch ihre Beschaffenheit noch durch ihre Menge
zu der Vermutung Anlass geben, dass ihre Einfuhr aus kommerziellen Griinden erfolgt.

3. Auflerdem darf der Gesamtwert der Erzeugnisse bei Kleinsendungen 500 EUR und bei den im persénlichen Gepick
von Reisenden enthaltenen Erzeugnissen 1 200 EUR nicht tiberschreiten.

Artikel 27
Informationsverfahren fiir Kumulierungszwecke

1. Bei Anwendung des Artikels 7 Absatz 1 dieses Protokolls wird der Nachweis der Ursprungseigenschaft im Sinne dieses
Protokolls fur die Vormaterialien aus Cote d'Ivoire, der Europdischen Union, einem anderen AKP-Staat, der ein WPA
zumindest vorldufig anwendet, oder einem ULG durch eine Warenverkehrsbescheinigung EUR.1, eine Ursprungser-
klarung oder eine Lieferantenerkldrung nach dem Muster in Anhang V-A dieses Protokolls erbracht, die vom Ausfithrer
in Cote d'Ivoire oder der Europdischen Union, je nach Herkunftsland der Vormaterialien, abgegeben wird.

2. Bei Anwendung des Artikels 7 Absatz 2 dieses Protokolls wird der Nachweis der in Cote d’Ivoire, in der Europaischen
Union, in einem anderen AKP-Staat, der ein WPA zumindest vorliufig anwendet, oder in einem ULG vorgenommenen
Be- oder Verarbeitung durch eine Lieferantenerkliarung nach dem Muster in Anhang V-B dieses Protokolls erbracht, die
vom Ausfithrer in Cote d'Ivoire oder der Europdischen Union, je nach Herkunftsland der Vormaterialien, abgegeben
wird.

3. Bei Anwendung des Artikels 8 Absatz 1 dieses Protokolls werden die als Nachweis fiir die Ursprungseigenschaft
vorzulegenden Dokumente nach den Regeln festgelegt, die fir die durch das APS begiinstigten Linder gelten (*).

4. Bei Anwendung des Artikels 8 Absatz 2 dieses Protokolls werden die als Nachweis fiir die Ursprungseigenschaft
vorzulegenden Dokumente nach den Regeln festgelegt, die in den einschldgigen Ubereinkommen festgesetzt wurden.

5. Fir jede Vormaterialsendung hat der Lieferant auf der Warenrechnung fiir die Sendung, in einem Anhang zu dieser
Rechnung oder auf einem Lieferschein oder einem anderen Handelspapier fiir die Sendung, in dem die Vormaterialien
so genau bezeichnet sind, dass die Feststellung der Namlichkeit moglich ist, eine gesonderte Lieferantenerklirung
abzugeben.

6. Die Lieferantenerklirung kann auf einem vorgedruckten Formblatt ausgefertigt werden.

() Vgl. Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 der Kommission vom 2. Juli 1993 mit Durchfithrungsvorschriften zu der Verordnung (EWG)
Nr. 2913/92 des Rates zur Festlegung des Zollkodex der Gemeinschaften (ABL L 253 vom 11.10.1993, S. 1).
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7. Die Lieferantenerklirung ist vom Lieferant eigenhidndig zu unterzeichnen. Werden die Rechnung und die Lieferanten-
erklarung im Wege der elektronischen Datenverarbeitung erstellt, so braucht die Lieferantenerklarung nicht eigenhin-
dig unterzeichnet zu werden, sofern den Zollbehorden in dem Staat, in dem die Erklirung ausgefertigt wird, die
Identitdt des zustandigen Mitarbeiters des Lieferunternehmens glaubhaft dargelegt wird. Die genannten Zollbehorden
konnen Bedingungen fiir die Anwendung dieses Absatzes festlegen.

8. Die Lieferantenerklarung ist der Zollbehorde des ausfithrenden Landes vorzulegen, bei der die Ausstellung der Waren-
verkehrsbescheinigung EUR.1 beantragt wird.

9. Der die Erklirung ausfertigende Lieferant hat auf Verlangen der Zollbehorden des Landes, in dem die Erklirung
ausgefertigt wird, jederzeit alle zweckdienlichen Unterlagen zum Nachweis der Richtigkeit der Angaben in der Er-
klarung vorzulegen.

10.
Die Lieferantenerklirungen und die Auskunftsbldtter, die vor dem Inkrafttreten dieses Protokolls nach Maflgabe des
Artikels 26 des Protokolls 1 zum Cotonou-Abkommen abgegeben bzw. ausgestellt worden sind, behalten ihre Giiltigkeit.

Artikel 28
Belege

Bei den in Artikel 18 Absatz 3 und in Artikel 21 Absatz 3 dieses Protokolls genannten Unterlagen zum Nachweis dafiir,
dass Erzeugnisse, fur die eine Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 oder eine Ursprungserklarung auf der Rechnung vor-
liegt, tatsdchlich als Ursprungserzeugnisse von Cote d’Ivoire, der Europdischen Union oder eines der in den Artikeln 6, 7
und 8 dieses Protokolls genannten anderen Linder oder Gebiete angesehen werden konnen und die iibrigen Voraus-
setzungen dieses Protokolls erfiillt sind, kann es sich unter anderem um folgende Unterlagen handeln:

a) unmittelbarer Nachweis der vom Ausfithrer oder Lieferanten angewendeten Verfahren zur Herstellung der betreffenden
Waren, z. B. aufgrund seiner gepriiften Biicher oder seiner internen Buchfiithrung;

b) Belege iiber die Ursprungseigenschaft der bei der Herstellung verwendeten Vormaterialien, sofern diese Belege in Cote
d'Ivoire, der Europaischen Union oder einem der in den Artikeln 6, 7 und 8 dieses Protokolls genannten anderen
Linder oder Gebiete ausgestellt oder ausgefertigt worden sind, wo sie nach den dort geltenden Rechtsvorschriften
verwendet werden;

¢) Belege iiber die in Cote d'Ivoire, in der Europdischen Union oder in einem der in den Artikeln 6, 7 und 8 dieses
Protokolls genannten anderen Linder oder Gebiete an den betreffenden Vormaterialien vorgenommenen Be- oder
Verarbeitungen, sofern diese Belege in Cote d’Ivoire, in der Européischen Union oder in einem der in den Artikeln 6, 7
und 8 genannten anderen Linder oder Gebiete ausgestellt oder ausgefertigt worden sind, wo sie nach den dort
geltenden Rechtsvorschriften verwendet werden;

d) Warenverkehrsbescheinigungen EUR.1 oder Ursprungserklarungen zum Nachweis fiir die Ursprungseigenschaft der bei
der Herstellung verwendeten Vormaterialien, sofern diese Belege in Cote d'Ivoire, in der Europidischen Union oder in
einem der in den Artikeln 6, 7 und 8 dieses Protokolls genannten anderen Linder oder Gebiete nach dessen Maflgabe
ausgestellt oder ausgefertigt worden sind.

Artikel 29
Aufbewahrung von Ursprungsnachweisen und Belegen

1. Ein Ausfithrer, der die Ausstellung einer Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 beantragt, hat die in Artikel 18 Absatz 3
dieses Protokolls genannten Unterlagen mindestens drei (3) Jahre lang aufzubewahren.

2. Ein Ausfuhrer, der eine Ursprungserklarung auf der Rechnung ausfertigt, hat eine Abschrift dieser Ursprungserklarung
sowie die in Artikel 21 Absatz 3 dieses Protokolls genannten Unterlagen mindestens drei (3) Jahre lang aufzubewah-
ren.

3. Ein Lieferant, der eine Ursprungserklarung ausfertigt, hat Abschriften dieser Erklarung und der Rechnung, der Liefer-
scheine oder anderer Handelspapiere, denen diese Erklarung beiliegt, sowie die in Artikel 27 Absatz 9 dieses Protokolls
genannten Unterlagen mindestens drei (3) Jahre lang aufzubewahren.
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4. Die Zollbehorden des Ausfuhrlands, die eine Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 ausstellen, haben das in Artikel 18
Absatz 2 genannte Antragsformblatt mindestens drei (3) Jahre lang aufzubewahren.

5. Die Zollbehorden des Einfuhrlands haben die ihnen vorgelegten Warenverkehrsbescheinigungen EUR.1 und die Ur-
sprungserklarungen mindestens drei (3) Jahre lang aufzubewahren.

Artikel 30
Abweichungen und Formfehler

1. Bei geringfiigigen Abweichungen zwischen den Angaben in den Ursprungsnachweisen und den Angaben in den
Unterlagen, die der Zollstelle zur Erfullung der Einfuhrférmlichkeiten fiir die Erzeugnisse vorgelegt werden, ist der
Ursprungsnachweis nicht allein dadurch ungiiltig, sofern einwandfrei nachgewiesen wird, dass dieses Papier sich auf die
gestellten Erzeugnisse bezieht.

2. Eindeutige Formfehler wie Tippfehler in einem Ursprungsnachweis diirfen nicht zur Ablehnung dieses Nachweises
fuhren, wenn diese Fehler keinen Zweifel an der Richtigkeit der Angaben in dem Papier entstehen lassen.

Artikel 31
In Euro ausgedriickte Betrige

1. Fir die Zwecke des Artikels 21 Absatz 1 Buchstabe b und des Artikels 26 Absatz 3 dieses Protokolls werden in den
Fillen, in denen die Erzeugnisse in einer anderen Wahrung als Euro in Rechnung gestellt werden, die Betrdge in den
Landeswihrungen von Céte d'Ivoire, der Mitgliedstaaten der Europdischen Union oder der in den Artikeln 6, 7 und 8
dieses Protokolls genannten anderen Linder oder Gebiete, die den in Euro ausgedriickten Betrdgen entsprechen, von
den betreffenden Lindern jahrlich festgelegt.

2. Fur die Begiinstigungen des Artikels 22 Absatz 1 Buchstabe b oder des Artikels 27 Absatz 3 ist der von dem
betreffenden Land festgelegte Betrag in der Wihrung maflgebend, in der die Rechnung ausgestellt ist.

3. Fur die Umrechnung der in Euro ausgedriickten Betrdge in die Landeswihrungen gilt der Euro-Kurs der jeweiligen
Landeswidhrung am ersten Arbeitstag des Monats Oktober. Die Betrige sind der Europdischen Kommission bis zum
15. Oktober mitzuteilen; sie gelten ab dem 1. Januar des folgenden Jahres. Die Europiische Kommission teilt die
Betrdge allen betroffenen Lindern mit.

4. Ein Land kann den Betrag, der sich aus der Umrechnung eines in Euro ausgedriickten Betrages in seine Landeswdhrung
ergibt, auf- oder abrunden. Der abgerundete Betrag darf um hochstens 5 Prozent vom Ergebnis der Umrechnung
abweichen. Ein Land kann den Betrag in seiner Landeswihrung, der dem in Euro ausgedriickten Betrag entspricht,
unverdndert beibehalten, sofern sich durch die Umrechnung dieses Betrags zum Zeitpunkt der in Absatz 3 dieses
Artikels vorgesehenen jahrlichen Anpassung der Gegenwert in Landeswihrung vor dem Runden um weniger als 15
Prozent erhoht. Der Gegenwert in Landeswahrung kann unverdndert beibehalten werden, sofern die Umrechnung zu
einer Verringerung dieses Gegenwerts fithren wiirde.

5. Die in Euro ausgedriickten Betrdge werden auf Antrag der Europdischen Union oder von Cote d'Ivoire vom Ausschuss
tiberpriift. Dabei priift der Ausschuss, ob es erstrebenswert ist, die Auswirkungen dieser Beschrinkungen in realen
Werten zu erhalten. Zu diesem Zweck kann er beschliefRen, die in Euro ausgedriickten Betrige zu dndern.

TITEL V
VERWALTUNGSZUSAMMENARBEIT
Artikel 32
Verwaltungstechnische Voraussetzungen fiir die Begiinstigung von Erzeugnissen nach diesem Abkommen

Ursprungserzeugnisse von Cote d'Ivoire oder der Europdischen Union im Sinne dieses Protokolls erhalten die Begiins-
tigung des Abkommens zum Zeitpunkt der Zolleinfuhrerkldrung nur, wenn sie frithestens an dem Tag ausgefiihrt wurden,
an dem das Ausfuhrland die in den Artikeln 33, 34 und 45 dieses Protokolls genannten Bestimmungen erfiillt.
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Die Vertragsparteien notifizieren den Zollbehorden die Angaben nach Artikel 33 dieses Protokolls.

Artikel 33
Ubermittlung von Angaben iiber Zollbehérden

1. Cote d'Ivoire und die Mitgliedstaaten der Europdischen Union tibermitteln einander iiber die Européische Kommission
und die ECOWAS-Kommission die Anschriften der Zollbehorden, die fiir die Ausstellung und Priifung der Waren-
verkehrsbescheinigungen EUR.1, der Ursprungserklarungen und der Lieferantenerklirungen zustindig sind, sowie die
Musterabdriicke der Stempel, die ihre Zollstellen bei der Ausstellung dieser Bescheinigungen verwenden.

Die Warenverkehrsbescheinigungen EUR.1 sowie die Ursprungserklirungen oder Lieferantenerklirungen werden zur
Gewiahrung der Priferenzbehandlung ab dem Tag angenommen, an dem diese Informationen bei der Europaischen
Kommission und der ECOWAS-Kommission eingehen.

2. Cote d'Ivoire und die Mitgliedstaaten der Europdischen Union unterrichten einander unverziiglich iiber jede Anderung
der in Absatz 1 dieses Artikels genannten Angaben.

3. Die in Absatz 1 dieses Artikels genannten Behorden handeln unter der Aufsicht der Regierung des betreffenden
Landes. Die fur die Kontrolle und Uberpriifung zustindigen Stellen sind Teil der Behorden des betreffenden Landes.

Artikel 34
Weitere Methoden der Verwaltungszusammenarbeit

1. Um die ordnungsgemifle Anwendung dieses Protokolls zu gewihrleisten, leisten die Europaische Union, Cote d’Ivoire
und die in den Artikeln 6, 7 und 8 genannten anderen Linder einander iiber ihre Zollverwaltungen Amtshilfe bei der
Priifung der Echtheit der Warenverkehrsbescheinigungen EUR.1, der Ursprungserklirungen oder der Lieferantenerkla-
rungen sowie der Richtigkeit der in diesen Nachweisen enthaltenen Angaben. Dariiber hinaus wird von Cote d'Ivoire
und den Mitgliedstaaten der Europdischen Union

a) die erforderliche Zusammenarbeit ihrer Verwaltungen im Falle eines Ersuchens um Uberwachung der ordnungs-
gemaflen Verwaltung und Kontrolle dieses Protokolls in dem betroffenen Staat, einschlieflich Besichtigungen vor
Ort, geleistet,

b) nach Artikel 35 dieses Protokolls die Ursprungseigenschaft der Erzeugnisse und die Einhaltung der anderen in
diesem Protokoll vorgesehenen Anforderungen gepriift.

2. Die ersuchten Behorden erteilen alle zweckdienlichen Auskiinfte tiber die Bedingungen, unter denen das Erzeugnis
hergestellt worden ist, und geben dabei insbesondere die Umstinde an, unter denen die Ursprungsregeln in Cote
d’Ivoire, in der Europdischen Union und in den Artikeln 6, 7 und 8 dieses Protokolls genannten anderen Lindern
beachtet wurden.

Artikel 35
Priifung der Ursprungsnachweise

1. Eine nachtrigliche Priifung der Ursprungsnachweise erfolgt auf der Grundlage einer Risikoanalyse stichprobenweise
oder immer dann, wenn die Zollbehorden des Einfuhrlands begriindete Zweifel an der Echtheit der Papiere, der
Ursprungseigenschaft der betreffenden Erzeugnisse oder der Erfillung der tibrigen Voraussetzungen dieses Protokolls

haben.

2. In Fillen nach Absatz 1 senden die Zollbehorden des Einfuhrlands die Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 und die
Rechnung, wenn sie vorgelegt worden ist, die Ursprungserklirung oder eine Abschrift dieser Dokumente an die
Zollbehorden des Ausfuhrlands zuriick, gegebenenfalls unter Angabe der sachlichen oder formalen Griinde fir das
Ersuchen um Nachpriifung. Zur Begriindung des Ersuchens um nachtrigliche Priifung tibermitteln sie alle Unterlagen
und teilen alle bekannten Umstinde mit, die auf die Unrichtigkeit der Angaben in dem Ursprungsnachweis schlieBen
lassen.
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3. Die Priifung wird von den Zollbehérden des Ausfuhrlandes durchgefiihrt. Sie sind berechtigt, zu diesem Zweck die
Vorlage von Beweismitteln zu verlangen und jede Art von Uberpriifung der Buchfihrung des Ausfihrers oder jede
sonstige von ihnen fiir zweckdienlich erachtete Kontrolle durchzufithren.

4. Beschliefen die Zollbehorden des Einfuhrlandes, bis zum Eingang des Ergebnisses der Nachpriifung die Praferenzbe-
handlung fiir die betreffenden Erzeugnisse auszusetzen, so bieten sie dem Einfiihrer vorbehaltlich der fiir notwendig
erachteten Sicherungsmafinahmen an, die Erzeugnisse freizugeben.

5. Das Ergebnis dieser Priifung ist den Zollbehorden, die um die Priifung ersucht haben, so bald wie moglich mitzuteilen.
Anhand dieses Ergebnisses muss sich eindeutig feststellen lassen, ob die Nachweise echt sind und ob die Erzeugnisse
als Ursprungserzeugnisse von Cote d’Ivoire, der Europaischen Union oder eines der in den Artikeln 6, 7 und 8 dieses
Protokolls genannten anderen Linder angesehen werden konnen und die tibrigen Voraussetzungen dieses Protokolls
erfullt sind.

6. Ist bei begriindetem Zweifel zehn (10) Monate nach dem Tag des Ersuchens um nachtrigliche Priifung noch keine
Antwort eingegangen oder reichen die Angaben in der Antwort nicht aus, um iiber die Echtheit des fraglichen
Schriftstiicks oder den tatsichlichen Ursprung der Erzeugnisse entscheiden zu konnen, so erkennen die ersuchenden
Zollbehorden das Recht auf Praferenzbehandlung ab, es sei denn, dass auflergewdhnliche Umstinde vorliegen.

7. Bei den gemeinsamen Untersuchungen der Ursprungsnachweise nehmen die Vertragsparteien Bezug auf Artikel 7 des
Protokolls 2 iiber gegenseitige Amtshilfe im Zollbereich.

Artikel 36
Priifung der Lieferantenerklirung

1. Eine Priifung der Lieferantenerklarung erfolgt auf der Grundlage einer Risikoanalyse stichprobenweise oder immer
dann, wenn die Zollbehorden des Landes, in dem diese Erklarung bei der Ausstellung einer Warenverkehrsbescheini-
gung EUR.1 oder bei der Ausfertigung einer Ursprungserklarung beriicksichtigt worden ist, begriindete Zweifel an der
Echtheit des Dokuments oder der Richtigkeit der Angaben in dem Dokument haben.

2. Die Zollbehérden, denen die Lieferantenerklirung vorgelegt wird, konnen die Zollbehorden des Staates, in dem die
Erklirung abgegeben worden ist, ersuchen, ein Auskunftsblatt nach dem Muster des Anhangs VI dieses Protokolls
auszustellen. Alternativ konnen die bescheinigenden Behorden, denen die Lieferantenerklirung vorgelegt wird, vom
Ausfiihrer die Vorlage eines Auskunftsblatts verlangen, das von den Zollbehorden des Staates ausgestellt wurde, in dem
die Erklirung abgegeben worden ist.

Eine Abschrift des Auskunftsblatts ist von der Zollstelle, die das Auskunftsblatt ausgestellt hat, mindestens drei (3)
Jahre lang aufzubewahren.

3. Das Ergebnis dieser Priifung ist den Zollbehorden, die um die Priifung ersucht haben, so bald wie méglich mitzuteilen.
Anhand dieses Ergebnisses muss sich eindeutig feststellen lassen, ob die Angaben der Lieferantenerklarung richtig sind;
ferner miissen die Zollbehorden feststellen konnen, ob und inwieweit die betreffende Lieferantenerklarung bei der
Ausstellung einer Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 oder bei der Ausfertigung einer Ursprungserklirung bertick-
sichtigt werden konnte.

4. Die Priifung wird von den Zollbehorden des Landes durchgefiihrt, in dem die Lieferantenerklarung ausgefertigt wurde.
Sie sind zu diesem Zweck befugt, die Vorlage von Beweismitteln zu verlangen und jede Art von Uberpriifung der
Rechnungslegung des Lieferanten oder jede Art von Kontrolle durchzufiihren, die sie zur Priifung der Richtigkeit der
Lieferantenerkldrung fiir zweckdienlich erachten.

5. Samtliche Warenverkehrsbescheinigungen EUR.1 und sidmtliche Erklarungen auf der Rechnung, die auf der Grundlage
einer sachlich falschen Lieferantenerklarung ausgestellt oder ausgefertigt wurden, sind als ungiiltig anzusehen.
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Attikel 37
Streitbeilegung

1. Streitigkeiten im Zusammenhang mit den Priifungsverfahren der Artikel 35 und 36, die zwischen den um eine Priifung
ersuchenden Behorden und den fir diese Priifung zustindigen Behorden entstehen, oder im Zusammenhang mit der
Auslegung dieses Protokolls sind dem Ausschuss vorzulegen.

2. Streitigkeiten zwischen dem Einfithrer und den Zollbehorden des Einfuhrlands sind stets nach dem Recht des Einfuhr-
lands beizulegen.

Artikel 38
Sanktionen

Sanktionen werden gegen denjenigen angewandt, der ein Schriftstiick mit sachlich falschen Angaben anfertigt oder
anfertigen ldsst, um die Priferenzbehandlung fiir ein Erzeugnis zu erlangen.

Artikel 39
Freizonen

1. Cote d'Ivoire und die Europiische Union treffen alle erforderlichen Mafnahmen, um zu verhindern, dass von einem
Ursprungsnachweis oder einer Lieferantenerkliarung begleitete Erzeugnisse, die wihrend ihrer Beforderung zeitweilig in
einer Freizone auf ihrem Gebiet verbleiben, dort ausgetauscht oder anderen als den wblichen auf die Erhaltung ihres
Zustands gerichteten Behandlungen unterzogen werden.

2. Abweichend von Absatz 1 stellen die zustindigen Behorden in Fillen, in denen von einem Ursprungsnachweis
begleitete Ursprungserzeugnisse von Cote d'Ivoire oder der Europdischen Union in eine Freizone eingefiihrt und
dort einer Behandlung oder Bearbeitung unterzogen werden, auf Antrag des Ausfithrers eine neue Warenverkehrs-
bescheinigung EUR.1 aus, wenn die Behandlung oder Bearbeitung den Bestimmungen dieses Protokolls entspricht.

Artikel 40
Ausnahmeregelungen

1. Ausnahmeregelungen zu diesem Protokoll kénnen vom Ausschuss getroffen werden, wenn die Entwicklung bestehen-
der oder die Ansiedlung neuer Wirtschaftszweige in Cote d'Ivoire es rechtfertigt. Hierzu iibermittelt Cote d'Ivoire der
Europdischen Union vor oder zu dem Zeitpunkt, zu dem Cote d'Ivoire den genannten Ausschuss mit der Frage befasst,
einen mit Griinden versehenen Antrag auf Ausnahmeregelung nach Absatz 2. Die Europdische Union befiirwortet alle
Antrige von Cote d'Ivoire, die im Sinne dieses Artikels hinreichend begriindet sind und nicht zu einer schweren
Schidigung eines bestehenden Wirtschaftszweigs der Europdischen Union fithren konnen.

2. Um dem Ausschuss die Priffung des Antrags auf Ausnahmeregelung zu erleichtern, tibermittelt Cote d’Ivoire zur
Begriindung des Antrags auf dem Formblatt in Anhang VII dieses Protokolls so vollstindig wie moglich insbesondere
folgende Angaben:

a) Bezeichnung des Enderzeugnisses

b) Art und Menge der Vormaterialien mit Ursprung in einem Drittland

¢) Art und Menge der Vormaterialien mit Ursprung in Cote d'Ivoire oder den in Artikel 7 dieses Protokolls genannten
Lindern oder Gebieten oder der dort be- oder verarbeiteten Vormaterialien

d) Herstellungsverfahren

e) Wertzuwachs
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f) Zahl der Beschiftigten des betreffenden Unternehmens

g) voraussichtliches Volumen der Ausfuhren in die Europiische Union

h) andere mogliche Bezugsquellen fiir Rohstoffe

i) Griinde fur die beantragte Geltungsdauer unter Beriicksichtigung der Anstrengungen zur ErschlieRung neuer Be-
zugsquellen

j) sonstige Beobachtungen

Das Gleiche gilt fiir Antrage auf Verlangerung.

Der Ausschuss kann das Formblatt andern.

. Bei der Priifung des Antrags werden insbesondere beriicksichtigt:

a) Entwicklungsstand oder geografische Lage von Cote d'Ivoire;

b) Fille, in denen die Anwendung der geltenden Ursprungsregeln die Fahigkeit eines in Cote d’Ivoire bestehenden
Wirtschaftszweiges, seine Ausfuhren in die Europaische Union fortzusetzen, erheblich beeintrichtigen wiirde, und
insbesondere Fille, in denen ihre Anwendung die Einstellung seiner Tatigkeit zur Folge haben konnte;

¢) spezifische Fille, in denen eindeutig nachgewiesen werden kann, dass betrdchtliche Investitionen in einen Wirt-
schaftszweig wegen der Ursprungsregeln unterbleiben konnten, in denen aber eine Ausnahmeregelung die Durch-
fuhrung des Investitionsprogramms begtinstigen und die schrittweise Erfiillung dieser Bedingungen ermoglichen
wiirde.

. In jedem Fall ist zu priifen, ob das Problem nicht mit Hilfe der Bestimmungen tiber die Ursprungskumulierung gelost

werden kann.

. Bei der Priifung des Antrags ist im Einzelfall insbesondere die Moglichkeit zu beriicksichtigen, Erzeugnissen die

Ursprungseigenschaft zu verleihen, bei deren Herstellung Vormaterialien mit Ursprung in benachbarten Entwicklungs-
landern, in am wenigsten entwickelten Landern oder in Entwicklungslindern, zu denen Céte d’Ivoire besondere
Beziehungen unterhilt, verwendet worden sind, sofern eine Zusammenarbeit der Verwaltungen maoglich ist.

. Der Ausschuss tut alles Notige, damit so bald wie moglich, spitestens jedoch finfundsiebzig (75) Arbeitstage nach

Eingang des Antrags beim EU-Mitvorsitzenden dieses Ausschusses ein Beschluss gefasst wird. Teilt die Européische
Union Cote d'Ivoire nicht innerhalb dieser Frist ihren Standpunkt zu dem Antrag mit, so gilt der Antrag als an-
genommen.

. a) Die Geltungsdauer der Ausnahmeregelung wird vom Ausschuss festgesetzt; in der Regel betrdgt sie funf (5) Jahre.

b) In dem Beschluss iiber die Ausnahmeregelung kann eine Verlingerung ohne erneuten Beschluss des Ausschusses
vorgesehen werden, sofern Cote d'Ivoire drei (3) Monate vor Ende der Geltungsdauer den Nachweis erbringt, dass es
die Bedingungen dieses Protokolls, fiir die die Ausnahmeregelung erlassen wurde, noch nicht erfillen kann.

Werden Einwinde gegen die Verlingerung erhoben, so priift der Ausschuss diese so bald wie moglich und ent-
scheidet, ob die Ausnahmeregelung verlingert wird. Der Ausschuss beschliefSt nach dem Verfahren des Absatzes 7
dieses Artikels. Es ist alles Notige zu tun, um zu verhindern, dass die Anwendung der Ausnahmeregelung unter-
brochen wird.
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¢) Wihrend der unter den Buchstaben a und b genannten Geltungsdauer kann der Ausschuss die Bedingungen fiir die
Anwendung der Ausnahmeregelung iiberpriifen, wenn sich herausstellt, dass sich die mafigeblichen Umstinde fiir
den Ausnahmeregelungsbeschluss wesentlich gedndert haben. Nach dieser Uberpriifung kann der Ausschuss be-
schlieffen, den Geltungsbereich der Ausnahmeregelung oder andere Bestimmungen seines Beschlusses zu dndern.

8. Ungeachtet der Absitze 1 bis 7 dieses Artikels werden automatische Ausnahmeregelungen fir Thunfisch in Dosen und
,Loins“ genannte Thunfischfilets der HS-Position 1604 nur fiir einen Zeitraum von zwei (2) Jahren ab dem Inkraft-
treten dieses Protokolls im Rahmen eines jahrlichen abnehmenden Kontingents von 2 000 Tonnen im ersten Jahr, von
1 000 Tonnen fir Dosen im zweiten Jahr und eines jdhrlichen Kontingents von 200 Tonnen fiir Loins gewéhrt.

TITEL VI
CEUTA UND MELILLA
Artikel 41
Sonderbestimmungen

1. Im Sinne dieses Protokolls schliefft der Begriff ,Européische Union“ Ceuta und Melilla nicht ein.

2. Ursprungserzeugnisse von Cote d'Ivoire erhalten bei ihrer Einfuhr nach Ceuta und Melilla in jeder Hinsicht die gleiche
Zollbehandlung wie diejenige, die nach Mafgabe des Protokolls Nr. 2 zur Akte iiber den Beitritt des Konigreichs
Spanien und der Portugiesischen Republik zu den Europdischen Gemeinschaften fiir Erzeugnisse mit Ursprung im
Zollgebiet der Europiischen Union gewihrt wird. Cote d’Ivoire gewahrt bei der Einfuhr von unter dieses Abkommen
fallenden Erzeugnissen mit Ursprung in Ceuta und Melilla die gleiche Zollbehandlung wie diejenige, die fir aus der
Union eingefithrte Ursprungserzeugnisse der Europdischen Union gewiahrt wird.

3. Fir die Zwecke der Anwendung des Absatzes 2 auf Ursprungserzeugnisse Ceutas und Melillas gilt dieses Protokoll
vorbehaltlich der besonderen Bestimmungen des Artikels 42 dieses Protokolls sinngemaf.

Artikel 42
Besondere Bestimmungen

1. Vorausgesetzt, dass sie nach Artikel 15 befordert worden sind, gelten
1) als Ursprungserzeugnisse Ceutas und Melillas:
a) Erzeugnisse, die in Ceuta und Melilla vollstindig gewonnen oder hergestellt worden sind;

b) Erzeugnisse, die in Ceuta und Melilla unter Verwendung von anderen als den unter Buchstabe a genannten
Erzeugnissen hergestellt worden sind, vorausgesetzt,

i) dass diese Erzeugnisse im Sinne des Artikels 4 dieses Protokolls in ausreichendem MafSe be- oder verarbeitet
worden sind oder

ii) dass diese Erzeugnisse Ursprungserzeugnisse von Cote d’Ivoire oder der Europdischen Union sind, sofern sie
Be- oder Verarbeitungen unterzogen worden sind, die iiber die in Artikel 5 dieses Protokolls genannten
Behandlungen hinausgehen;

2) als Ursprungserzeugnisse von Cote d'Ivoire:
a) Erzeugnisse, die vollstindig in Cote d'Ivoire gewonnen worden sind;

b) Erzeugnisse, die in Cote d'Ivoire von anderen als den unter Buchstabe a genannten Erzeugnissen hergestellt
worden sind, vorausgesetzt,

i) dass diese Erzeugnisse im Sinne des Artikels 4 dieses Protokolls in ausreichendem MafSe be- oder verarbeitet
worden sind oder
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ii) dass diese Erzeugnisse im Sinne dieses Protokolls Ursprungserzeugnisse Ceutas und Melillas oder der Euro-
pdischen Union sind, sofern sie Be- oder Verarbeitungen unterzogen worden sind, die iiber die in Artikel 5
dieses Protokolls genannten Behandlungen hinausgehen.

2. Ceuta und Melilla gelten als ein Gebiet.

3. Der Ausfiihrer oder sein bevollmichtigter Vertreter ist verpflichtet, in Feld 2 der Warenverkehrsbescheinigung EUR.1
oder in Ursprungserklarungen den Vermerk ,....“ und ,Ceuta und Melilla“ einzutragen. Zustzlich ist bei Erzeugnissen
mit Ursprung in Ceuta und Melilla ein entsprechender Vermerk in Feld 4 der Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 oder
auf der Ursprungserklarung erforderlich.

4. Die spanischen Zollbehorden gewéhrleisten die Anwendung dieses Protokolls in Ceuta und Melilla.

TITEL VII
SCHLUSSBESTIMMUNGEN
Artikel 43
Uberpriifung und Anwendung der Ursprungsregeln

1. Gemif§ den Bestimmungen des Artikels 73 des Abkommens kann der WPA-Ausschussauf Antrag von Cote d’Ivoire
oder der Europiischen Union die Anwendung der Bestimmungen dieses Protokolls und ihre wirtschaftlichen Aus-
wirkungen tberprifen und sie gegebenenfalls anpassen oder dndern. Der WPA-Ausschuss beriicksichtigt dabei unter
anderem die Auswirkungen technologischer Entwicklungen auf die Ursprungsregeln.

2. Unbeschadet des Absatzes 1 miissen dieses Protokoll und seine Anhinge nach Artikel 14 des Abkommens binnen fiinf
(5) Jahren nach Inkrafttreten dieses Protokolls tiberpriift und gegebenenfalls iiberarbeitet werden. Diese Uberpriifung
betrifft auch Anhang II-A dieses Protokolls, damit iiber dessen etwaige Verlingerung entschieden werden kann.

3. Nach Artikel 34 des Abkommens iiberwacht der Ausschuss die Durchfithrung und Anwendung der Bestimmungen
dieses Protokolls und fasst Beschliisse unter anderem tiber

a) die Kumulierung nach Mafigabe des Artikels 8 dieses Protokolls;

b) die Ausnahmeregelungen zu diesem Protokoll nach Mafigabe des Artikels 40;

¢) die automatischen Ausnahmeregelungen fiir Thunfisch in Dosen und ,Loins“ genannte Thunfischfilets gemafd
Artikel 40 Absatz 8 und unter den Voraussetzungen gemifl Artikel 40;

d) eine Verlingerung des in Artikel 21 Absatz 1 Buchstabe b dieses Protokolls vorgesehenen Zeitraums von drei
Jahren aufgrund von Belegen dafiir, dass Cote d'Ivoire nicht bereit ist, die Rechtsvorschriften iiber registrierte
Austithrer anzuwenden;

¢) den Schwellenwert von 6 000 EUR gemaf$ Artikel 21 Absatz 1 Buchstabe d dieses Protokolls.
Artikel 44

Anhinge

Die Anhidnge dieses Protokolls sind Bestandteil dieses Protokolls.
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Artikel 45
Durchfithrung dieses Protokolls

Die Europdische Union und Cote d'Ivoire treffen jeweils fiir ihren Bereich die zur Durchfihrung dieses Protokolls
erforderlichen Mafinahmen, unter anderem

a) die nationalen und regionalen Regelungen, die fiir die Durchfithrung und Einhaltung der in diesem Protokoll fest-
gelegten Vorschriften und Verfahren — insbesondere fiir die Anwendung der Artikel zur Kumulierung — erforderlich
sind,

b) die Errichtung der fur die angemessene Handhabung und Kontrolle des Ursprungs der Erzeugnisse erforderlichen
Verwaltungsstrukturen und -systeme.

Artikel 46
Ubergangsbestimmung fiir Durchgangs- und Lagerwaren

Waren, welche die Bestimmungen dieses Protokolls erfiillen und sich bei dessen Inkrafttreten im Durchgangsverkehr oder
in der Europdischen Union oder in Céte d’Ivoire in voriibergehender Verwahrung, in einem Zolllager oder in einer
Freizone befinden, konnen die Begiinstigungen dieses Abkommens erhalten, sofern den Zollbehorden des Einfuhrlands
binnen zehn (10) Monaten nach dem Inkrafttreten eine von den Zollbehorden des Ausfuhrlands nachtraglich ausgestellte
Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 sowie Dokumente zum Nachweis der Einhaltung des Artikels 15 dieses Protokolls
vorgelegt werden.
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ANHANG I DES PROTOKOLLS 1

EINLEITENDE BEMERKUNGEN ZUR LISTE IN ANHANG II DES PROTOKOLLS

Anmerkung 1:

In der Liste in Anhang II dieses Protokolls sind fiir alle Erzeugnisse die Anforderungen festgelegt, die zu erfiillen sind,
damit diese Erzeugnisse als in ausreichendem Mafle be- oder verarbeitet im Sinne des Artikels 4 dieses Protokolls
angesehen werden konnen.

Anmerkung 2:

1. Die ersten beiden Spalten in der Liste beschreiben die hergestellten Erzeugnisse. In Spalte 1 steht die Position oder das
Kapitel nach dem Harmonisierten System, in Spalte 2 die Warenbezeichnung, die im Harmonisierten System fiir diese
Position oder dieses Kapitel verwendet wird. Fiir jede Eintragung in den ersten beiden Spalten ist in Spalte 3 oder 4
eine Regel vorgesehen. Steht vor der Eintragung in Spalte 1 ein ,ex“, so bedeutet dies, dass die Regel in Spalte 3 oder 4
nur fiir jenen Teil der Position oder des Kapitels gilt, der in Spalte 2 genannt ist.

2. In Spalte 1 sind in bestimmten Fallen mehrere Positionen zusammengefasst oder Kapitel angefithrt; dementsprechend
ist die zugehorige Warenbezeichnung in Spalte 2 in allgemeiner Form enthalten. Die entsprechenden Regeln in Spalte
3 oder 4 beziehen sich dann auf alle Waren, die nach dem Harmonisierten System in die Positionen des Kapitels oder
in jede der Positionen einzureihen sind, die in Spalte 1 zusammengefasst sind.

3. Wenn in der Liste verschiedene Regeln angefiihrt sind, die auf verschiedene Erzeugnisse einer Position anzuwenden
sind, enthilt jede Eintragung die Bezeichnung jenes Teils der Position, auf die sich die entsprechende Regel in Spalte 3
oder 4 bezieht.

4. Sind zu einer Eintragung in den ersten beiden Spalten Ursprungsregeln sowohl in Spalte 3 als auch in Spalte 4
angefiihrt, so kann der Ausfithrer zwischen der Regel in Spalte 3 und der Regel in Spalte 4 wihlen. Ist in Spalte 4
keine Ursprungsregel angefiihrt, so ist die Regel in Spalte 3 anzuwenden.

Anmerkung 3:

1. Die Bestimmungen des Artikels 4 dieses Protokolls fiir Erzeugnisse, die die Ursprungseigenschaft erworben haben und
zur Herstellung anderer Erzeugnisse verwendet werden, gelten ohne Riicksicht darauf, ob die Ursprungseigenschaft in
dem Unternehmen erworben wurde, in dem diese Erzeugnisse verwendet werden, oder in einem anderen Unterneh-
men in der Europdischen Union oder in Cote d'Ivoire.

Beispiel:

Ein Motor der Position 8407, fur den die Regel vorsicht, dass der Wert der verwendbaren Vormaterialien ohne
Ursprungseigenschaft 40 Prozent des Ab-Werk-Preises nicht iibersteigen darf, wird aus vorgeschmiedetem, legiertem
Stahl der Position ex 7224 hergestellt.

Wenn dieser vorgeschmiedete Stahl in der Europdischen Union aus einem Ingot ohne Ursprungseigenschaft geschmie-
det wurde, hat er die Ursprungseigenschaft bereits durch die Regel der Position ex 7224 der Liste erworben. Bei der
Berechnung der Wertanteile fur den Motor kann der vorgeschmiedete Stahl daher als Ursprungserzeugnis angerechnet
werden, ohne Riicksicht darauf, ob er im selben Unternechmen oder in einem anderen Unternehmen in der Europi-
ischen Union hergestellt wurde. Der Wert des Ingots ohne Ursprungseigenschaft wird daher nicht zu den bei der
Herstellung des Motors verwendeten Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft gerechnet.

2. Die Regel in der Liste legt das Mindestausmafl der erforderlichen Be- oder Verarbeitungen fest, ein dariiber hinaus-
gehender Herstellungsvorgang verleiht gleichfalls die Ursprungseigenschaft; umgekehrt verleiht ein weniger weit ge-
hender Herstellungsvorgang nicht die Ursprungseigenschaft. Wenn daher eine Regel vorsieht, dass Vormaterial ohne
Ursprungseigenschaft einer bestimmten Verarbeitungsstufe verwendet werden kann, ist auch die Verwendung von
Vormaterial dieser Art auf einer niedrigeren Verarbeitungsstufe zuldssig, nicht aber die Verwendung von solchem
Vormaterial auf einer hoheren Verarbeitungsstufe.
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3. Wenn nach einer Regel ,Vormaterialien jeder Position“ verwendet werden konnen, konnen unbeschadet der Bemer-
kung 3.2 auch Vormaterialien derselben Position wie die Ware verwendet werden, wenn die besonderen Beschrin-
kungen beachtet werden, welche die Regel gegebenenfalls enthilt. Jedoch bedeutet der Ausdruck ,Herstellen aus
Vormaterialien jeder Position, einschlieflich anderer Vormaterialien der Position...“, dass ausschliefSlich Vormaterialien
verwendet werden diirfen, die in derselben Position wie das Erzeugnis, dessen Warenbezeichnung von der des in Spalte
2 genannten Erzeugnisses abweicht, eingereiht sind.

4. Wenn eine Regel in der Liste vorsieht, dass ein Erzeugnis aus mehr als einem Vormaterial hergestellt werden kann,
bedeutet dies, dass eines oder mehrere dieser Vormaterialien verwendet werden konnen. Es miissen aber nicht alle
verwendet werden.

Beispiel:

Die Regel fiir Gewebe der Positionen 5208 bis 5212 sieht vor, dass natiirliche Fasern verwendet werden kénnen, dass
aber chemische Vormaterialien — neben anderen — ebenfalls verwendet werden konnen. Das bedeutet nicht, dass beide
verwendet werden miissen; es konnen sowohl die einen als auch die anderen oder beide verwendet werden.

5. Wenn eine Regel in der Liste vorsieht, dass ein Erzeugnis aus einem bestimmten Vormaterial hergestellt werden muss,
so schliefSt diese Bedingung selbstverstindlich die Verwendung anderer Vormaterialien nicht aus, die ihrer Natur nach
nicht unter diese Regel fallen konnen. (Beziiglich Textilien siehe auch Anmerkung 6.3.)

Beispiel:

Die Regel fiir zubereitete Lebensmittel der Position 1904 schliefSt die Verwendung von Getreide und seinen Folge-
produkten ausdriicklich aus, verhindert aber nicht die Verwendung von Salzen, Chemikalien und anderen Zusitzen, die
nicht aus Getreide hergestellt werden.

Das gilt jedoch nicht fur Erzeugnisse, die zwar nicht aus einem bestimmten in der Liste aufgefithrten Vormaterial
hergestellt werden konnen, wohl aber aus einem gleichartigen Vormaterial auf einer niedrigeren Verarbeitungsstufe.

Beispiel:

Wenn bei einem aus Vliesstoff hergestellten Kleidungsstiick des ex-Kapitels 62 des Harmonisierten Systems nur die
Verwendung von Garnen ohne Ursprungseigenschaft zulissig ist, diirfen keine Vliesstoffe verwendet werden, selbst
wenn Vliesstoffe normalerweise nicht aus Garnen hergestellt werden konnen. In solchen Fillen miisste das zuldssige
Vormaterial normalerweise eine Stufe vor dem Garn liegen, d. h. auf der Stufe der Fasern.

6. Sind in einer Regel in dieser Liste als Hochstwert fiir die zuldssigen Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft zwei
Prozentsitze vorgesehen, so dirfen diese nicht zusammengezihlt werden. Der Gesamtwert aller Vormaterialien ohne
Ursprungseigenschaft darf den hoheren der vorgesehenen Prozentsitze niemals tiberschreiten. Dariiber hinaus diirfen
die einzelnen Prozentsitze beziiglich der jeweiligen Vormaterialien, fur die sie vorgesehen sind, nicht iiberschritten
werden.

Anmerkung 4:

1. Der in der Liste verwendete Begriff ,natiirliche Fasern“ bezieht sich auf alle Fasern, die nicht kiinstlich oder synthetisch
sind; er ist auf die Verarbeitungsstufen vor dem Spinnen beschrinkt und schliefit auch Abfille ein. Sofern nichts
anderes bestimmt ist, umfasst er daher auch Fasern, die gekrempelt, gekimmt oder auf andere Weise bearbeitet, aber
noch nicht gesponnen sind.
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2. Der Begriff ,natiirliche Fasern“ umfasst Rosshaar der Position 0511, Seide der Positionen 5002 und 5003, Wollfasern,
feine oder grobe Tierhaare der Positionen 5101 bis 5105, Baumwollfasern der Positionen 5201 bis 5203 und andere
pflanzliche Spinnstoffe der Positionen 5301 bis 5305.

3. Die Begriffe ,Spinnmasse®, ,chemische Materialien“ und ,Materialien fiir die Papierherstellung” stehen in dieser Liste als
Beispiel fur alle nicht in die Kapitel 50 bis 63 des Harmonisierte Systems einzureihenden Vormaterialien, die fur die
Herstellung kiinstlicher oder synthetischer Fasern oder Garne oder solcher aus Papier verwendet werden konnen.

4. Der in dieser Liste verwendete Begriff ,synthetische oder kiinstliche Spinnfasern” bezieht sich auf synthetische oder
kiinstliche Spinnfasern oder auf Abfille der Positionen 5501 bis 5507.

Anmerkung 5:
1. Wird bei einem bestimmten Erzeugnis in der Liste auf diese Anmerkung verwiesen, so sind die in Spalte 3 vor-
gesechenen Anforderungen auf die verschiedenen, bei der Herstellung dieses Erzeugnisses verwendeten textilen Grund-

materialien nicht anzuwenden, wenn diese zusammengenommen 10 Prozent oder weniger des Gesamtgewichts aller
verwendeten textilen Grundmaterialien ausmachen. (Sieche auch die Anmerkungen 5.3 und 5.4.)

2. Diese Toleranz kann jedoch nur auf Mischerzeugnisse angewandt werden, die aus zwei oder mehr textilen Grund-
materialien hergestellt sind.

Textile Grundmaterialien sind

— Seide

— Wolle

— grobe Tierhaare

— feine Tierhaare

— Rosshaar

— Baumwolle

— Vormaterialien fiir die Papierherstellung und Papier
— Flachs

— Hanf

— Jute und andere textile Bastfasern

— Sisal und andere textile Agavefasern

— Kokos, Abaca, Ramie und andere pflanzliche Spinnstoffe
— synthetische Filamente

— kinstliche Filamente

— elektrische Leitfilamente

— synthetische Spinnfasern aus Polypropylen

— synthetische Spinnfasern aus Polyester
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— synthetische Spinnfasern aus Polyamid

— synthetische Spinnfasern aus Polyacrylnitril

— synthetische Spinnfasern aus Polyimid

— synthetische Spinnfasern aus Polytetrafluorethylen

— synthetische Spinnfasern aus Polyphenylensulfid

— synthetische Spinnfasern aus Polyvinylchlorid

— andere synthetische Spinnfasern

— kimnstliche Spinnfasern aus Viskose

— andere kiinstliche Spinnfasern

— Polyurethangarne mit Zwischenstiicken aus elastischen Polyethersegmenten, auch umsponnen
— Polyurethangarne mit Zwischenstiicken aus elastischen Polyestersegmenten, auch umsponnen

— Erzeugnisse der Position 5605 (Metallgarne) aus Streifen von nicht mehr als 5 mm, bestehend aus einer Seele aus
Aluminiumfolie oder aus Kunststofffolie, auch mit Aluminiumpulver tiberzogen, die durch Kleben mit durch-
sichtigem oder farbigem Klebstoff zwischen zwei Lagen Kunststofffolie eingefiigt ist

— andere Erzeugnisse der Position 5605.
Beispiel:

Ein Garn der Position 5205, das aus Baumwollfasern der Position 5203 und aus synthetischen Spinnfasern der
Position 5506 hergestellt ist, ist ein Mischgarn. Daher konnen synthetische Spinnfasern ohne Ursprungseigenschaft,
die die Ursprungsregeln nicht erfiillen (die das Herstellen aus chemischen Vormaterialien oder Spinnmasse verlangen),
bis zu einem Wert von 10 GHT des Garns verwendet werden.

Beispiel:

Ein Kammgarngewebe aus Wolle der Position 5112, das aus Kammgarn aus Wolle der Position 5107 und aus Garn
aus synthetischen Spinnfasern der Position 5509 hergestellt ist, ist ein Mischgewebe. Daher kann synthetisches Garn,
das den Ursprungsregeln nicht entspricht (die das Herstellen aus chemischen Vormaterialien oder Spinnmasse ver-
langen), oder Kammgarn aus Wolle, das den Ursprungsregeln nicht entspricht (die das Herstellen aus Naturfasern,
weder gekrempelt oder gekimmt noch anders fiir die Spinnerei bearbeitet, verlangen), oder eine Mischung aus diesen
beiden Garnarten verwendet werden, vorausgesetzt, dass ihr Gesamtgewicht 10 Prozent des Gewichtes des Gewebes
nicht tiberschreitet.

Beispiel:

Ein getuftetes Spinnstofferzeugnis der Position 5802, das aus Baumwollgarn der Position 5205 und aus Baumwoll-
gewebe der Position 5210 hergestellt ist, ist nur dann ein Mischerzeugnis, wenn das Baumwollgewebe selbst ein
Mischgewebe aus Garnen ist, die in zwei verschiedenen Positionen einzureihen sind, oder wenn die verwendeten
Baumwollgarne selbst Mischerzeugnisse sind.

Beispiel:

Wenn das betreffende getufte Spinnerzeugnis aus Baumwollgarn der Position 5205 und aus synthetischem Gewebe der
Position 5407 hergestellt worden ist, sind die verwendeten Garne zwei verschiedene textile Grundmaterialien und ist
das getuftete Spinnstofferzeugnis folglich ein Mischerzeugnis.
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3. Diese Toleranz erhoht sich auf 20 Prozent fiir Erzeugnisse aus ,Polyurethangarnen mit Zwischenstiicken aus elasti-
schen Polyethersegmenten, auch umsponnen®.

4. Diese Toleranz erhoht sich auf 30 Prozent fiir Erzeugnisse aus ,Streifen mit einer Breite von nicht mehr als 5 mm,
bestehend aus einer Seele aus Aluminiumfolie oder aus Kunststofffolie, auch mit Aluminiumpulver beschichtet, die
zwischen zwei Lagen Kunststofffolie eingeklebt ist*.

Anmerkung 6:

1. Wird in einer FuBnote der Liste auf diese Anmerkung verwiesen, so konnen textile Garnituren und textiles Zubehor,
die nicht die Regel erfiillen, die in Spalte 3 der Liste fiir die betreffenden Konfektionswaren vorgesehen ist, dennoch
verwendet werden, vorausgesetzt, dass ihr Gewicht 10 Prozent des Gesamtgewichtes aller verwendeten textilen Vor-
materialien nicht @iberschreitet.

Textile Garnituren und textiles Zubehor sind solche, die in die Kapitel 50 bis 63 des Harmonisierten Systems
einzureihen sind. Futter und Einlagestoffe werden nicht als Garnituren und Zubehor angesehen.

2. Nichttextile Garnituren und nichttextiles Zubehor oder andere Vormaterialien, die Textilien enthalten und deshalb
nicht unter Anmerkung 3.5 fallen, miissen die in Spalte 3 vorgesehenen Bedingungen nicht erfiillen.

3. Nach Anmerkung 3.5 konnen nichttextile Garnituren und nichttextiles Zubeh6r ohne Ursprungseigenschaft und alle
anderen Erzeugnisse, die keine Textilien enthalten, unbeschrankt verwendet werden, wenn sie nicht aus den in Spalte 3
genannten Vormaterialien hergestellt werden konnen.

Wenn zum Beispiel (') eine Regel in der Liste vorsieht, dass fir ein bestimmtes Textilerzeugnis, wie etwa eine Bluse,
Garn verwendet werden muss, schliefft das nicht die Verwendung von Metallgegenstinden, wie etwa Knopfen, aus, weil
diese nicht aus textilen Vormaterialien hergestellt werden konnen.

4. Der Wert der Garnituren und des Zubehors muss aber bei der Berechnung des Wertes der verwendeten Vormaterialien
ohne Ursprungseigenschaft beriicksichtigt werden, wenn eine Prozentregel gilt.

Anmerkung 7:
1. Als ,begiinstigte Verfahren“ im Sinne der Positionen ex 2707, 2713 bis 2715, ex 2901, ex 2902 und ex 3403 gelten:

a) die Vakuumdestillation;

b) die Redestillation zur weitgehenden Zerlegung (%);
¢) das Kracken;

d) das Reformieren;

e) die Raffination mit Selektiv-Losungsmitteln;

f) die Behandlung mit konzentrierter Schwefelsiure, Oleum oder Schwefelsdureanhydrid und anschlieRender Neu-
tralisation mit Alkalien sowie Bleichen und Reinigen mit von Natur aus aktiven Erden, mit Bleicherde oder
Aktivkohle oder Bauxit;

(") Dieses Beispiel dient nur der Erlduterung. Es ist rechtlich nicht bindend.
(%) Siehe Zusitzliche Anmerkung 5 Buchstabe b zu Kapitel 27 der Kombinierten Nomenklatur.
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g) die Polymerisation;
h) die Alkylierung;
i) die Isomerisation.
2. Als ,begiinstigte Verfahren“ im Sinne der Positionen 2710, 2711 und 2712 gelten:
a) die Vakuumdestillation;
b) die Redestillation zur weitgehenden Zerlegung (%);
¢) das Kracken;
d) das Reformieren;
e¢) die Raffination mit Selektiv-Losungsmitteln;

f) die Behandlung mit konzentrierter Schwefelsiure, Oleum oder Schwefelsiureanhydrid und anschliefender Neu-
tralisation mit Alkalien sowie Bleichen und Reinigen mit von Natur aus aktiven Erden, mit Bleicherde oder
Aktivkohle oder Bauxit;

g) die Polymerisation;
h) die Alkylierung;
i) die Isomerisation;

j)  nur fur Schwerdle der Position ex 2710: das Entschwefeln unter Verwendung von Wasserstoff, wenn dabei der
Schwefelgehalt der behandelten Erzeugnisse um mindestens 85 Prozent vermindert wird (Methode ASTM D 1266-
59 T);

k) nur fur Erzeugnisse der Position 2710: das Entparaffinieren, ausgenommen einfaches Filtern;

) nur fur Schweréle der Unterposition ex 2710: die Behandlung mit Wasserstoff bei einem Druck tiber 20 bar und
einer Temperatur tiber 250 °C mit Hilfe eines Katalysators zu anderen Zwecken als zum Entschwefeln, wenn dabei
der Wasserstoff aktiv an einer chemischen Reaktion beteiligt ist. Die Nachbehandlung von Schmierdlen der
Unterposition ex 2710 mit Wasserstoff (zum Beispiel Hydrofinishing oder Entfirbung) insbesondere zur Verbes-
serung der Farbe oder der Stabilitit gilt jedoch nicht als begiinstigtes Verfahren;

m) nur fur Heizol der Position ex 2710: die atmosphérische Destillation, wenn bei der Destillation der Erzeugnisse
nach der Methode ASTM D 86 bis 300 °C einschlieflich der Destillationsverluste weniger als 30 RHT tibergehen;

n) nur fiir Schwer6le, andere als Gasol und Heizol der Position ex 2710: die Bearbeitung durch elektrische Hoch-
frequenz-Entladung.

3. Im Sinne der Positionen ex 2707, 2713 bis 2715, ex 2901, ex 2902 und ex 3403 verleihen einfache Behandlungen
wie Reinigen, Kliren, Entsalzen, Abscheiden des Wassers, Filtern, Firben, Markieren, Erzielung eines bestimmten
Schwefelgehaltes durch Mischen von Erzeugnissen mit unterschiedlichem Schwefelgehalt, alle Kombinationen dieser
Behandlungen oder dhnliche Behandlungen nicht die Ursprungseigenschaft.

(}) Siehe Zusdtzliche Anmerkung 5 Buchstabe b zu Kapitel 27 der Kombinierten Nomenklatur.
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ANHANG II-A DES PROTOKOLLS 1

AUSNAHMEREGELUNGEN ZU DER LISTE DER BE- ODER VERARBEITUNGEN, DIE AN VORMATERIALIEN
OHNE URSPRUNGSEIGENSCHAFT VORGENOMMEN WERDEN MUSSEN, UM DEM VERARBEITETEN
ERZEUGNIS DIE URSPRUNGSEIGENSCHAFT ZU VERLEIHEN

Unter Umstinden fallen nicht alle in der Liste aufgefithrten Erzeugnisse unter das Abkommen. Es ist daher erforderlich,
die anderen Teile des Abkommens zu konsultieren.

Gemeinsame Bestimmungen

1. Bei den in folgender Tabelle aufgefithrten Waren konnen anstatt der in Anhang II dieses Protokolls genannten Regeln
auch folgende Regeln angewandt werden.

2. Ein nach Mafigabe dieses Anhangs ausgestellter oder ausgefertigter Ursprungsnachweis muss folgenden Vermerk in
Franzosisch enthalten:

,Dérogation - Annexe II-A du protocole n° 1... - Matiéres de la position SH n° ...

originaires de ... utilisées.”.

Dieser Vermerk ist in Feld 7 der in Artikel 18 dieses Protokolls genannten Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 ein-
zutragen oder der in dessen Artikel 21 genannten Ursprungserklirung beizufiigen.

3. Cote d'Ivoire und die Mitgliedstaaten der Europdischen Union ergreifen die jeweils notwendigen Mafinahmen fiir die
Umsetzung dieses Anhangs.

HS-Position

Warenbezeichnung

Spezifische Ausnahmeregelung fir Be- oder
Verarbeitungen von Vormaterialien ohne Ursprungsei-
genschaft, die Ursprung verleihen

Kapitel 2

Fleisch und genieffbare Schlachtnebener-
zeugnisse

Alles Fleisch und alle geniefbaren Schlachtnebe-
nerzeugnisse miissen vollstindig gewonnen oder
hergestellt sein

Kapitel 4

Milch und Milcherzeugnisse; Vogeleier; na-
tiirlicher Honig; genieSbare Waren tieri-
schen Ursprungs, anderweit weder ge-
nannt noch inbegriffen;

Herstellen, bei dem
— alle verwendeten Vormaterialien des Kapitels 4
vollstindig gewonnen oder hergestellt sind;

— der Gehalt der verwendeten Vormaterialien des
Kapitels 17 40 GHT des Enderzeugnisses nicht
iiberschreitet

Kapitel 6

Lebende Pflanzen und Waren des Blumen-
handels Bulben, Zwiebeln, Knollen, Wur-
zelknollen und Wurzelstocke; Schnittblu-
men und Pflanzenteile zu Binde- oder
Zierzwecken

Herstellen, bei dem alle verwendeten Vormateria-
lien des Kapitels 6 vollstindig gewonnen oder her-
gestellt sind

oder

Herstellen, bei dem der Wert aller verwendeten
Vormaterialien 50 % des Ab-Werk-Preises der Er-
zeugnisse nicht iiberschreitet

26.8.2019
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Spezifische Ausnahmeregelung fiir Be- oder
HS-Position Warenbezeichnung Verarbeitungen von Vormaterialien ohne Ursprungsei-
genschaft, die Ursprung verleihen
0812 - 0814 Friichte und Niisse, vorlaufig haltbar ge- | Schalen von Zitrusfriichten oder von Melonen
macht; getrocknete Friichte, andere als sol- | Herstellen, bei dem der Gehalt der verwendeten
che der Positionen 0801 bis 0806 Vormaterialien des Kapitels 8 30 GHT des End-
erzeugnisses nicht iiberschreitet
Kapitel 9 Kaffee, Tee, Mate und Gewiirze Herstellen aus Vormaterialien jeder Position
1101 - 1104 Mahl- und Schilmiihlenerzeugnisse Herstellen aus Vormaterialien des Kapitels 10, aus-
genommen aus Reis der Position 1006
1105 - 1109 Mehl, GrieS, Pulver und Flocken von Kar- | Herstellen, bei dem der Gehalt an Vormaterialien
toffeln usw.; Stirke; Inulin; Kleber von | ohne Ursprungseigenschaft 20 GHT nicht iiber-
Weizen schreitet
oder
Herstellen aus Vormaterialien des Kapitels 10, aus-
genommen aus Vormaterialien der Position 1006,
bei dem die verwendeten Vormaterialien der Posi-
tion 0710 und der Unterposition 0710 10 voll-
standig gewonnen oder hergestellt sind
Kapitel 12 Olsamen und 6lhaltige Friichte; verschie- | Herstellen aus Vormaterialien jeder Position, aus-
dene Samen und Friichte; Pflanzen zum | genommen aus der des Erzeugnisses selbst
Gewerbe- oder Heilgebrauch; Stroh und
Futter
1301 Schellack; natiirliche Gummen, Harze, | Herstellen aus Vormaterialien jeder Rubrik

Gummiharze und Oleoresine (z. B. Bal-
same)




L 222/176 Amtsblatt der Europdischen Union 26.8.2019
Spezifische Ausnahmeregelung fiir Be- oder
HS-Position Warenbezeichnung Verarbeitungen von Vormaterialien ohne Ursprungsei-
genschaft, die Ursprung verleihen

1302 Pflanzensifte und Pflanzenausziige; Pektin- | Herstellen, bei dem der Wert aller verwendeten
stoffe, Pektinate und Pektate; Agar-Agar | Vormaterialien 70 % des Ab-Werk-Preises der Er-
und andere Schleime und Verdickungs- | zeugnisse nicht tiberschreitet
stoffe pflanzlichen Ursprungs, auch modi-
fiziert:
— Schleime und Verdickungsstoffe von

Pflanzen, modifiziert
1506 Andere tierische Fette und Ole sowie de- | Herstellen aus Vormaterialien jeder Position, aus-

ren Fraktionen, auch raffiniert, jedoch
nicht chemisch modifiziert

genommen aus der des Erzeugnisses selbst

ex 1507 bis 1515

Pflanzliche Ole und ihre Fraktionen:

— Sojaol, Erdnussol, Palmol, Kokosol
(Kopradl), Palmkernol, Babassudl, Tun-
g6l (Holzol), Oiticicadl, Myrtenwachs,
Japanwachs, Fraktionen von Jojobadl
und Ole zu technischen oder indus-
triellen Zwecken, ausgenommen zum
Herstellen von Lebensmitteln, aus-
genommen Olivendl der Positionen
1509 und 1510

Herstellen aus Vormaterialien jeder Unterposition,
ausgenommen aus der des Erzeugnisses selbst

1516 Tierische und pflanzliche Fette und Ole | Herstellen aus Vormaterialien, die in eine andere
sowie deren Fraktionen, ganz oder teil- | Position als das Erzeugnis einzureihen sind
weise hydriert, umgeestert, wiederverestert
oder elaidiniert, auch raffiniert, jedoch
nicht weiterverarbeitet
Kapitel 18 Kakao und Zubereitungen aus Kakao Herstellen:
— aus Vormaterialien jeder Position, ausgenom-
men aus der des Erzeugnisses selbst
— bei dem der Gehalt der verwendeten Vormate-
rialien des Kapitels 17 40 GHT des Enderzeug-
nisses nicht tiberschreitet
1901 Lebensmittelzubereitungen aus Mehl, Griit- | Herstellen:

ze, Grief3, Stirke oder Malzextrakt, mit ei-
nem Gehalt an Kakao, berechnet als voll-
standig entfetteter Kakao, von 40 GHT
oder weniger, anderweit weder genannt
noch inbegriffen; Lebensmittelzubereitun-
gen aus Waren der KN-Codes 0401 bis
0404, mit einem Gehalt an Kakao, berech-
net als vollstindig entfetteter Kakao, von
weniger als 5 GHT, anderweit weder ge-
nannt noch inbegriffen

— aus Vormaterialien jeder Position, ausgenom-
men aus der des Erzeugnisses selbst

— bei dem der Gehalt der verwendeten Vormate-
rialien des Kapitels 17 40 GHT des Enderzeug-
nisses nicht iberschreitet
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Spezifische Ausnahmeregelung fiir Be- oder
HS-Position Warenbezeichnung Verarbeitungen von Vormaterialien ohne Ursprungsei-
genschaft, die Ursprung verleihen
1902 Teigwaren, auch gekocht oder gefillt (mit | Herstellen, bei dem
Fleisch Od?r anderen. Stoffen) oder in an-| — der Gehalt der verwendeten Vormaterialien des
derer Weise zubereitet, z. B. Spaghetti, Kapitels 11 20 GHT des Enderzeugnisses nicht
N_[a%i.kacrom, ﬁlud.elré, Lasagne, Gnlg)cchtl), Rg— iiberschreitet
Zé? b AnnETOML Louscous, auch ZUBETE | Jer Gehalt der verwendeten Vormaterialien der
Kapitel 2 und 3 20 GHT des Enderzeugnisses
nicht tiberschreitet
1903 Tapiokasago und Sago aus anderen Stir- | Herstellen aus Vormaterialien jeder Position, aus-
ken, in Form von Flocken, Graupen, Per- | genommen aus der des Erzeugnisses selbst
len, Kriimeln und dergleichen:
— mit einem Gehalt an Vormaterialien
der Position 1108 13 (Stirke von Kar-
toffeln) von 30 GHT oder weniger
1904 Lebensmittel, durch Aufblihen oder Ros- | Herstellen:
ten von Getreide oder Getreldeerzeugpls- — aus Vormaterialien jeder Position, ausgenom-
?en hergestellt (iA B.) Corri:ﬂakes) Getr;(e{de men der Position 1806
ausgenommen Mais) in Form von Kor-
nerr;g oder Flocken oder anders l\)’earbeite- — bei dem der Gehalt der verwendeten Vormate-
ten Kornern, ausgenommen Mehl und rialien des Kapitels 11 20 GHT des Enderzeug-
Grief8, vorgekocht oder in anderer Weise nisses nicht tiberschreitet
zubereitet, anderweit weder genannt noch | — bei dem der Gehalt der verwendeten Vormate-
inbegriffen rialien des Kapitels 17 40 GHT des Enderzeug-
nisses nicht iberschreitet
1905 Backwaren, auch kakaohaltig; Hostien, | Herstellen, bei dem der Gehalt der verwendeten

leere Oblatenkapseln von der fiir Arznei-
waren verwendeten Art, Siegeloblaten, ge-
trocknete Teigblatter aus Mehl oder Stirke
und dhnliche Waren

Vormaterialien des Kapitels 11 20 GHT des End-
erzeugnisses nicht tiberschreitet

ex Kapitel 20

Zubereitungen von Gemiise, Friichten,
Niissen oder anderen Pflanzenteilen;

aus anderen Vormaterialien als denen der
Positionen 2002 und 2003

Herstellen:

— aus Vormaterialien jeder Position, ausgenom-
men aus der des Erzeugnisses selbst

— bei dem der Gehalt der verwendeten Vormate-
rialien des Kapitels 17 40 GHT des Enderzeug-
nisses nicht iiberschreitet

oder
Herstellen,

— bei dem der Wert aller verwendeten Vormate-
rialien 70 % des Ab-Werk-Preises des Erzeug-
nisses nicht iiberschreitet;

— bei dem der Gehalt der verwendeten Vormate-
rialien des Kapitels 17 40 GHT des Enderzeug-
nisses nicht iiberschreitet
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Spezifische Ausnahmeregelung fiir Be- oder
HS-Position Warenbezeichnung Verarbeitungen von Vormaterialien ohne Ursprungsei-
genschaft, die Ursprung verleihen

Kapitel 21 Verschiedene Lebensmittelzubereitungen; | Herstellen:

— aus Vormaterialien jeder Position, ausgenom-
men aus der des Erzeugnisses selbst

— bei dem der Gehalt der verwendeten Vormate-
rialien der Kapitel 4 und 17 40 GHT des End-
erzeugnisses nicht iiberschreitet

oder
Herstellen:

— bei dem der Wert aller verwendeten Vormate-
rialien 70 % des Ab-Werk-Preises des Erzeug-
nisses nicht iiberschreitet;

— bei dem der Gehalt der verwendeten Vormate-
rialien der Kapitel 4 und 17 40 GHT des End-
erzeugnisses nicht tiberschreitet

Kapitel 23 Riickstinde und Abfille der Lebensmittel- | Herstellen:

industrie; zubereitetes Futter — aus Vormaterialien jeder Position, ausgenom-

men aus der des Erzeugnisses selbst

— bei dem der Gehalt an Mais oder der verwen-
deten Vormaterialien der Kapitel 2, 4 und 17
40 GHT des Enderzeugnisses nicht tiberschrei-
tet

oder
Herstellen:

— bei dem der Wert aller verwendeten Vormate-
rialien 70 % des Ab-Werk-Preises des Erzeug-
nisses nicht iiberschreitet;

— bei dem der Gehalt an Mais oder der verwen-
deten Vormaterialien der Kapitel 2, 4 und 17
40 GHT des Enderzeugnisses nicht iiberschrei-
tet

Kapitel 32 Gerb- und Farbstoffausziige; Tannine und | Herstellen, bei dem alle verwendeten Vormateria-
ihre Derivate; Farbstoffe, Pigmente und an- | lien in eine andere Position als das Erzeugnis ein-
dere Farbmittel; Anstrichfarben und Lacke; | zureihen sind. Jedoch diirfen Vormaterialien dersel-
Kitte; Tinten ben Position verwendet werden, wenn ihr Wert
20 % des Ab-Werk-Preises des Erzeugnisses nicht
tiberschreitet

oder

Herstellen, bei dem der Wert aller verwendeten
Vormaterialien 60 % des Ab-Werk-Preises der Er-
zeugnisse nicht iiberschreitet
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Spezifische Ausnahmeregelung fiir Be- oder
HS-Position Warenbezeichnung Verarbeitungen von Vormaterialien ohne Ursprungsei-
genschaft, die Ursprung verleihen
Kapitel 33 Atherische Ole und Resinoide; zubereitete | Herstellen, bei dem alle verwendeten Vormateria-

Riech-, Korperpflege- oder Schonheitsmit-
tel

lien in eine andere Position als das Erzeugnis ein-
zureihen sind. Jedoch diirfen Vormaterialien dersel-
ben Position verwendet werden, wenn ihr Wert
20 % des Ab-Werk-Preises des Erzeugnisses nicht
tiberschreitet

oder

Herstellen, bei dem der Wert aller verwendeten
Vormaterialien 60 % des Ab-Werk-Preises der Er-
zeugnisse nicht iiberschreitet

ex Kapitel 34

Seifen, organische grenzflichenaktive Stof-
fe, zubereitete Waschmittel, zubereitete
Schmiermittel, kiinstliche Wachse, zuberei-
tete Wachse, Schuhcreme, Scheuerpulver
und dergleichen, Kerzen und ahnliche Er-
zeugnisse, Modelliermassen, ,Dentalwachs*
und Zubereitungen fiir zahnérztliche Zwe-
cke auf der Grundlage von Gips; aufler:

Herstellen, bei dem alle verwendeten Vormateria-
lien in eine andere Position als das Erzeugnis ein-
zureihen sind. Jedoch diirfen Vormaterialien dersel-
ben Position verwendet werden, wenn ihr Wert
20 % des Ab-Werk-Preises des Erzeugnisses nicht
tiberschreitet

oder

Herstellen, bei dem der Wert aller verwendeten
Vormaterialien 70 % des Ab-Werk-Preises der Er-
zeugnisse nicht tiberschreitet

ex 3404

Kiinstliche Wachse und zubereitete Wach-
se:

— auf der Grundlage von Paraffin, von
Erdélwachsen oder von Wachsen aus
bitumindsen Mineralien oder von pa-
raffinischen Riickstinden

Herstellen aus Vormaterialien jeder Position

Kapitel 35

Eiweidstoffe; modifizierte Stirke; Klebstof-
fe; Enzyme

Herstellen, bei dem der Wert aller verwendeten
Vormaterialien 60 % des Ab-Werk-Preises der Er-
zeugnisse nicht iiberschreitet

Kapitel 36

Pulver und Sprengstoffe; pyrotechnische
Artikel; Ziindholzer; Ziindmetall-Legierun-
gen; leicht entziindliche Stoffe

Herstellen, bei dem der Wert aller verwendeten
Vormaterialien 60 % des Ab-Werk-Preises der Er-
zeugnisse nicht iiberschreitet
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Spezifische Ausnahmeregelung fiir Be- oder
HS-Position Warenbezeichnung Verarbeitungen von Vormaterialien ohne Ursprungsei-
genschaft, die Ursprung verleihen
Kapitel 37 Erzeugnisse zu fotografischen oder kine- | Herstellen, bei dem der Wert aller verwendeten
matografischen Zwecken Vormaterialien 60 % des Ab-Werk-Preises der Er-
zeugnisse nicht iiberschreitet
Kapitel 38 Verschiedene Erzeugnisse der chemischen | Herstellen, bei dem alle verwendeten Vormateria-

Industrie

lien in eine andere Position als das Erzeugnis ein-
zureihen sind. Jedoch diirfen Vormaterialien dersel-
ben Position verwendet werden, wenn ihr Wert
20 % des Ab-Werk-Preises des Erzeugnisses nicht
tiberschreitet

oder

Herstellen, bei dem der Wert aller verwendeten
Vormaterialien 60 % des Ab-Werk-Preises der Er-
zeugnisse nicht iiberschreitet

ex 3922 bis 3926

Fertigerzeugnisse aus Kunststoffen

Herstellen, bei dem alle verwendeten Vormateria-
lien in eine andere Position als das Erzeugnis ein-
zureihen sind

ex Kapitel 41

Rohe Haute und Felle (andere als Pelzfelle)
und Leder

Herstellen, bei dem alle verwendeten Vormateria-
lien in eine andere Position als das Erzeugnis ein-
zureihen sind

oder

Herstellen, bei dem der Wert aller verwendeten
Vormaterialien 60 % des Ab-Werk-Preises der Er-
zeugnisse nicht iiberschreitet

4101 - 4103

Rohe Hiute und Felle von Rindern und
Kilbern (einschlieRlich Biiffeln) oder von
Pferden und anderen Einhufern (frisch
oder gesalzen, getrocknet, gedschert, gepi-
ckelt oder anders konserviert, jedoch we-
der gegerbt noch zu Pergament- oder Roh-
hautleder konserviert noch zugerichtet),
auch enthaart oder gespalten; rohe Haute
und Felle von Schafen oder Limmern
(frisch oder gesalzen, getrocknet, gei-
schert, gepickelt oder anders konserviert,
jedoch weder gegerbt noch zu Pergament-
oder Rohhautleder konserviert, noch zuge-
richtet), auch enthaart oder gespalten, aus-
genommen solche, die aufgrund der An-
merkung 1 ¢) zu Kapitel 41 ausgeschlos-
sen sind; andere rohe Hiute und Felle
(frisch oder gesalzen, getrocknet, gei-
schert, gepickelt oder anders konserviert,
jedoch weder gegerbt noch zu Pergament-
oder Rohhautleder konserviert, noch zuge-
richtet), auch enthaart oder gespalten, aus-
genommen solche, die aufgrund der An-
merkungen 1 b) oder 1 ¢) zu Kapitel 41
ausgeschlossen sind

Herstellen aus Vormaterialien jeder Position
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HS-Position

Warenbezeichnung

Spezifische Ausnahmeregelung fiir Be- oder
Verarbeitungen von Vormaterialien ohne Ursprungsei-
genschaft, die Ursprung verleihen

4104 - 4106

Gegerbte, auch getrocknete Haute und Fel-
le, enthaart, auch gespalten, aber nicht zu-
gerichtet

Nachgerben von vorgegerbtem Leder

Kapitel 42

Lederwaren; Sattlerwaren; Reiseartikel,
Handtaschen und dhnliche Behiltnisse;
Waren aus Darmen

Herstellen, bei dem alle verwendeten Vormateria-
lien in eine andere Position als das Erzeugnis ein-
zureihen sind

oder

Herstellen, bei dem der Wert aller verwendeten
Vormaterialien 60 % des Ab-Werk-Preises der Er-
zeugnisse nicht iiberschreitet

Kapitel 46

Flechtwaren und Korbmacherwaren

Herstellen, bei dem alle verwendeten Vormateria-
lien in eine andere Position als das Erzeugnis ein-
zureihen sind

oder

Herstellen, bei dem der Wert aller verwendeten
Vormaterialien 60 % des Ab-Werk-Preises der Er-
zeugnisse nicht iiberschreitet

Kapitel 48

Papier und Pappe; Waren aus Papierhalb-
stoff, Papier oder Pappe

Herstellen, bei dem alle verwendeten Vormateria-
lien in eine andere Position als das Erzeugnis ein-
zureihen sind

oder

Herstellen, bei dem der Wert aller verwendeten
Vormaterialien 60 % des Ab-Werk-Preises der Er-
zeugnisse nicht iiberschreitet

ex 6117

Anderes konfektioniertes Bekleidungszube-
hor; Teile von Bekleidung oder von Beklei-
dungszubehor, aus Gewirken oder Gestri-
cken

Spinnen von natiirlichen, synthetischen und/oder
kiinstlichen Spinnfasern oder Schmelzspinnen
von synthetischen oder kiinstlichen Filamenten so-
wie Stricken (Herstellen von Formgestricken)

oder

Firben von Garnen aus natiirlichen Fasern mit
Stricken (Herstellen von Formgestricken)

L 222/181
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Spezifische Ausnahmeregelung fiir Be- oder

HS-Position Warenbezeichnung Verarbeitungen von Vormaterialien ohne Ursprungsei-
genschaft, die Ursprung verleihen
6213 und 6214 Taschentiicher und  Ziertaschentiicher, | Weben und Konfektionieren (einschlieRlich Zu-

Schals, Umschlagtiicher, Halstiicher, Kopf-
tiicher, Schleier und dhnliche Waren:

— bestickt

— andere

schneiden)
oder

Herstellen aus nicht bestickten Geweben, wenn der
Wert der verwendeten nicht bestickten Gewebe
40 % des Ab-Werk-Preises des Erzeugnisses nicht
iiberschreitet ()

oder

Konfektionieren nach Bedrucken mit mindestens
zwei Vor- oder Nachbehandlungen (wie Reinigen,
Bleichen, Merzerisieren, Thermofixieren, Aufhellen,
Kalandrieren, krumpfecht Ausriisten, Fixieren, De-
katieren, Impragnieren, Ausbessern und Noppen),
wenn der Wert des verwendeten unbedruckten Ge-
webes 47,5 % des Ab-Werk-Preises der hergestell-
ten Ware nicht iiberschreitet

Weben und Konfektionieren (einschlielich Zu-
schneiden)

oder

Konfektionieren nach Bedrucken mit mindestens
zwei Vor- oder Nachbehandlungen (wie Reinigen,
Bleichen, Merzerisieren, Thermofixieren, Aufhellen,
Kalandrieren, krumpfecht Ausriisten, Fixieren, De-
katieren, Impragnieren, Ausbessern und Noppen),
vorausgesetzt dass der Wert des verwendeten un-
bedruckten Gewebes 47,5 % des Ab-Werk-Preises
des Erzeugnisses nicht iiberschreitet

6307

Andere konfektionierte Waren, einschlief3-
lich Schnittmuster zum Herstellen von
Kleidung

Herstellen, bei dem der Wert aller verwendeten
Vormaterialien 50 % des Ab-Werk-Preises der Er-
zeugnisse nicht tiberschreitet

6308

Warenzusammenstellungen, aus Geweben
und Garn, auch mit Zubehor, fir die Her-
stellung von Teppichen, Tapisserien, be-
stickten Tischdecken oder Servietten oder
dhnlichen  Spinnstoffwaren, in  Auf-
machungen fiir den Einzelverkauf

Jede Ware in der Warenzusammenstellung muss
die Regel erfiillen, die anzuwenden wire, wenn
sie nicht in der Warenzusammenstellung enthalten
wire. Jedoch darf der Wert aller verwendeten Vor-
materialien der Position 2909 35 % des Ab-Werk-
Preises des Erzeugnisses nicht tiberschreiten.

ex Kapitel 64

Schuhe, Gamaschen und ihnliche Waren

Herstellen aus Vormaterialien jeder Position, aus-
genommen aus Zusammensetzungen von Obertei-
len, an Brandsohlen oder anderen Sohlenteilen be-
festigt

26.8.2019
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Spezifische Ausnahmeregelung fiir Be- oder
HS-Position Warenbezeichnung Verarbeitungen von Vormaterialien ohne Ursprungsei-
genschaft, die Ursprung verleihen
Kapitel 69 Keramik (ohne Ziegel und Baukeramik) Herstellen, bei dem alle verwendeten Vormateria-

lien in eine andere Position als das Erzeugnis ein-
zureihen sind

oder

Herstellen, bei dem der Wert aller verwendeten
Vormaterialien 50 % des Ab-Werk-Preises der Er-
zeugnisse nicht tiberschreitet

ex Kapitel 71

Echte Perlen oder Zuchtperlen, Edelsteine
oder Schmucksteine, Edelmetalle, Edel-
metallplattierungen und Waren daraus;
Fantasieschmuck; Miinzen, ausgenommen:

Herstellen, bei dem alle verwendeten Vormateria-
lien in eine andere Position als das Erzeugnis ein-
zureihen sind

oder

Herstellen, bei dem der Wert aller verwendeten
Vormaterialien 60 % des Ab-Werk-Preises der Er-
zeugnisse nicht iiberschreitet

7106, 7108 und | Edelmetalle: Herstellen aus Vormaterialien jeder Position, aus-
7110 __ in Rohform genommen der Positionen 7106, 7108 und 7110
oder
elektrolytisches, thermisches oder chemisches
Trennen von Edelmetallen der Position 7106,
7108 oder 7110
oder
— als Halbzeug oder Pulver Legieren von Edelmetallen der Position 7106,
7108 oder 7110 untereinander oder mit unedlen
Metallen
Herstellen aus Edelmetallen in Rohform
7115 Andere Waren aus Edelmetallen oder Edel- | Herstellen aus Vormaterialien jeder Position, aus-
metallplattierungen genommen aus der des Erzeugnisses selbst
Kapitel 83 Verschiedene Waren aus unedlen Metallen | Herstellen, bei dem alle verwendeten Vormateria-

lien in eine andere Position als das Erzeugnis ein-
zureihen sind

oder

Herstellen, bei dem der Wert aller verwendeten
Vormaterialien 50 % des Ab-Werk-Preises der Er-
zeugnisse nicht iiberschreitet
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Spezifische Ausnahmeregelung fiir Be- oder
HS-Position Warenbezeichnung Verarbeitungen von Vormaterialien ohne Ursprungsei-
genschaft, die Ursprung verleihen

ex 8302 Beschlige und dhnliche Waren, fiir Gebdu- | Herstellen, bei dem alle verwendeten Vormateria-
de; automatische Turschliefer lien in eine andere Position als das Erzeugnis ein-

zureihen sind. Jedoch diirfen andere Vormateria-
lien der Position 8302 verwendet werden, wenn
ihr Wert 30 % des Ab-Werk-Preises der hergestell-
ten Ware nicht tiberschreitet

ex 8306 Statuetten und andere Ziergegenstinde, | Herstellen, bei dem alle verwendeten Vormateria-
aus unedlen Metallen lien in eine andere Position als das Erzeugnis ein-

zureihen sind. Jedoch diirfen andere Vormateria-
lien der Position 8306 verwendet werden, wenn
ihr Wert 40 % des Ab-Werk-Preises der hergestell-
ten Ware nicht tiberschreitet

Kapitel 84 Kernreaktoren, Kessel, Maschinen, Ap- | Herstellen, bei dem alle verwendeten Vormateria-
parate und mechanische Gerite; Teile da- | lien in eine andere Position als das Erzeugnis ein-
von zureihen sind

oder

Herstellen, bei dem der Wert aller verwendeten
Vormaterialien 50 % des Ab-Werk-Preises der Er-
zeugnisse nicht iiberschreitet

Kapitel 85 Elektrische Maschinen, Apparate, Gerdte | Herstellen, bei dem der Wert aller verwendeten
und andere elektrotechnische Waren, Teile | Vormaterialien 50 % des Ab-Werk-Preises der Er-
davon Tonaufnahme- oder Tonwieder- | zeugnisse nicht tiberschreitet
gabegerite, Bild- und Tonaufzeichnungs-
oder -wiedergabegerite, fiir das Fernschen,

Teile und Zubehor fir diese Gerite;

Kapitel 87 Zugmaschinen, Kraftwagen, Kraftrader, | Herstellen, bei dem alle verwendeten Vormateria-
Fahrrader und andere nicht schienen- | lien in eine andere Position als das Erzeugnis ein-
gebundene Landfahrzeuge, Teile davon | zureihen sind
und Zubehor oder

Herstellen, bei dem der Wert aller verwendeten
Vormaterialien 50 % des Ab-Werk-Preises der Er-
zeugnisse nicht iiberschreitet

Kapitel 94 Mobel; medizinisch-chirurgische Mobel; | Herstellen, bei dem alle verwendeten Vormateria-

Bettausstattungen und dhnliche Waren;
Beleuchtungskorper, anderweit weder ge-
nannt noch inbegriffen; Reklameleuchten,
Leuchtschilder, beleuchtete Namensschil-
der und dergleichen; vorgefertigte Gebaude

lien in eine andere Position als das Erzeugnis ein-
zureihen sind

oder

Herstellen, bei dem der Wert aller verwendeten
Vormaterialien 60 % des Ab-Werk-Preises der Er-
zeugnisse nicht iiberschreitet

(") Die besonderen Vorschriften fir Waren, die aus verschiedenen textilen Vormaterialien bestehen, sind in Bemerkung 5 aufgefiihrt.
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ANHANG III DES PROTOKOLLS 1

FORMBLATT FUR DIE WARENVERKEHRSBESCHEINIGUNG EUR.1

1. Die Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 ist auf dem Formblatt auszustellen, dessen Muster in diesem Anhang wie-
dergegeben ist. Dieses Formblatt ist in einer oder mehreren Sprachen zu drucken, in denen das Abkommen verfasst ist.
Das Formblatt ist nach den Rechtsvorschriften des Ausfuhrlandes in einer dieser Sprachen auszufiillen. Werden sie
handschriftlich ausgefullt, so muss das mit Tinte in Druckschrift erfolgen.

2. Die Warenverkehrsbescheinigung hat das Format 210 x 297 mm, wobei die Linge eine Toleranz von plus 8 mm und
minus 5 mm aufweisen darf. Es ist weifes, holzfreies, geleimtes Schreibpapier mit einem Quadratmetergewicht von
mindestens 60 g zu verwenden. Dieses ist mit einem griinen, guillochierten Uberdruck zu versehen, auf dem jede
mechanisch oder chemisch vorgenommene Verfilschung sichtbar wird.

3. Die Ausfuhrstaaten konnen sich den Druck der Warenverkehrsbescheinigungen vorbehalten oder ihn Druckereien
iiberlassen, die sie hierzu ermichtigt haben. In diesem Fall muss auf jedem Formblatt auf diese Ermichtigung
hingewiesen werden. Jede Bescheinigung muss den Namen und die Anschrift oder das Kennzeichen der Druckerei
enthalten. Sie tragt ferner zur Kennzeichnung eine Seriennummer, die auch aufgedruckt sein kann.
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WARENVERKEHRSBESCHEINIGUNG

1. Exporteur (Name, vollstindige EUR.1 Nr. A

000.000

Anschrift, Land)

Vor dem Ausfillen Anmerkungen auf der Riickseite beachten

3. Consignee (name, full address,
country) (Optional)

biete)

2. Bescheinigung fiir den Préferenzverkehr zwischen

and

(Angabe der betreffenden Staaten, Staatengruppen oder Ge-

gelten

4. Staat, Staatengruppe oder Ge- | 5. Country, group of
biet, als dessen bzw. deren Ur-
sprungserzeugnisse die Waren of destination

countries or territory

(Ausfillung freigestellt)

6. Angaben (ber die Beférderung | 7. Anmerkungen

und Art der Packstiicke(!);
Bezeichnung der Erzeugnisse

8. Laufende Nummer; Zeichen und Nummern, Anzahl | 9. Rohmasse (kg) oder |10.Rechnun-

andere MaBeinheit (|, gen
m? usw.)

gestellt)

(Ausfillung  frei-

11. SICHTVERMERK DER ZOLLBEHORDE

Die Richtigkeit dieser Erkldrung wird bestétigt
Ausfuhrpapier®

Zu verwendende Vordrucke............... Nr......

o] 1151 (=) | .

Ausstellender/s Staat/Gebiet:

(Unterschrift)

Stempel

12. ERKLARUNG DES AUSFUHRERS

nigung zu erlangen.

(Unterschrift)

Der Unterzeichner erklart, dass die
vorgenannten Waren die Vorausset-
zungen erfullen, um diese Beschei-

(1) Bei unverpackten Waren ist die Anzahl der Gegenstande oder,lose geschittet anzugeben.
(@ Nur auszufilllen, wenn nach den nationalen Rechtsvorschriften des Ausfuhrstaates oder -gebietes erforderlich.
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13. Ersuchen um Nachpriifung, zu Uber- 14. Ergebnis der Nachpriifung
senden an:

Die Nachprifung hat ergeben, dass diese Bescheini-
gung ()

i

von der auf ihr angegebenen Zollbehdrde ausgestellt
worden ist und dass die darin enthaltenen Angaben
richtig sind.

[

nicht den Erfordernissen fir ihre Echtheit und flr die
Richtigkeit der darin enthaltenen Angaben entspricht
(siehe beigeflugte Bemerkungen).

Es wird um Uberprifung dieser Bescheinigung
auf ihre Echtheit und Richtigkeit ersucht.

(Ort und Datum) (Ort und Datum)

............................................ Stempel

....................... (Unterschrift)

(*) Zutreffendes ankreuzen.

ANMERKUNGEN

1. Die Warenverkehrsbescheinigung darf weder Rasuren noch Ubermalungen aufweisen. Etwaige Anderun-
gen sind so vorzunehmen, dass die irrtimlichen Eintragungen gestrichen und gegebenenfalls die be-
absichtigten Eintragungen hinzugefligt werden. Jede so vorgenommene Anderung muss von demjenigen,
der die Warenverkehrsbescheinigung ausgefillt hat, paraphiert und von der Zollbehérde des ausstellen-
den Staates oder Gebietes mit ihrem Sichtvermerk versehen werden.

2. Zwischen den in der Warenverkehrsbescheinigung angefiihrten Warenposten dirfen keine Zwischen-
rdume bestehen; jedem Warenposten muss eine laufende Nummer vorangehen. Unmittelbar unter dem
letzten Warenposten ist ein waagerechter Schlussstrich zu ziehen. Leerfelder sind durch Streichungen
unbrauchbar zu machen.

3. Die Waren sind nach dem Handelsbrauch so genau zu bezeichnen, dass die Feststellung der Namlichkeit
moglich ist.
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ANTRAG AUF AUSSTELLUNG EINER WARENVERKEHRSBESCHEINIGUNG

1. Ausfiihrer/Exporteur (Name, volistdndige An-
schrift, Land)

EUR.1 Nr. A 000.000

Vor dem Ausfillen Anmerkungen auf der Rickseite
beachten

3. Empfénger (Name, volistdndige Anschrift,
Staat) (Ausfillung freigestellt)

2. Antrag auf Ausstellung einer Bescheinigung
fur den Préferenzverkehr zwischen

and

(Angabe der betreffenden Staaten, Staaten-
gruppen oder Gebiete)

4. Staat, Staaten-
gruppe oder Ge-
biet, als dessen
bzw. deren Ur-
sprungserzeug-
nisse die Waren
gelten

5. Bestimmungsstaat,
-staatengruppe
oder -gebiet

6. Angaben Uber die Beférderung (Ausfillung
freigestellt))

7. Anmerkungen

8. Laufende Nummer; Zeichen, Nummern, Anzahl und Art | 9.
der Packstiicke (1);Bezeichnung der Erzeugnisse

Rohmasse (kg) | 10. Rechnungen

oder andere (Ausfiillung
MaBeinheit (I, freigestellt)
m3, usw.)

(1) Bei unverpackten Waren ist die Anzahl der Gegensténde oder ,lose geschiittet anzugeben.

26.8.2019
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ERKLARUNG DES AUSFUHRERS

Der Unterzeichner, Ausflhrer der auf der Vorderseite beschriebenen Waren,

ERKLART, dass diese Waren die Voraussetzungen erflillen, um die beigefiigte Bescheini-
gung zu erlangen;

BESCHREIBT den Sachverhalt, aufgrund dessen diese Waren die vorgenannten Voraussetzun-
gen erfullen, wie folgt:

LEGT die folgenden Nachweise vor (1)

VERPFLICHTET SICH, auf Verlangen der zustédndigen Behdérden alle zusatzlichen Nachweise zu erbrin-
gen, die fir die Ausstellung der beigefligten Bescheinigung erfordetlich sind, und
gegebenenfalls jede Kontrolle seiner Buchflhrung und der Herstellungsbedin-
gungen fir die oben genannten Waren zu dulden;

ANTRAGSTELLUNG die Ausstellung der beigefligten Bescheinigung fir diese Waren.

(Unterschrift)

() Beispiel: Einfuhrpapiere, Warenverkehrsbescheinigungen, Erklarungen des Herstellers usw. ber die verwendeten
Erzeugnisse oder die in unver&ndertem Zustand wiederausgeflihrten Waren.
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ANHANG IV DES PROTOKOLLS 1

URSPRUNGSERKLARUNG

Die Ursprungserklarung, deren Wortlaut nachstehend wiedergegeben ist, ist geméB den FuBnoten
auszufertigen. Die FuBnoten brauchen nicht wiedergegeben zu werden.

Bulgarische Fassung

MSHOCUTENAT Ha MPOAYKTWTe, OBGXBAaHaTM OT TO3M AOKYMEHT (MWMTHMYecko paspeleHue Ne ...(1)
AEHNapWpa, Ye OCBEH KbAETO € OTGeNA3aHo APYro, Te3W NPOAYKTU ca ¢ ... NpedepeHumaneH nponsxoa),

Spanische Fassung

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorizacion aduanera n.° .. ... mg.

declara que, salvo indicacién en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial . ...,

Tschechische Fassung

Vyvozce vyrobkl uvedenych v tomto dokumentu (&islo povoleni ...(")) prohlaguje, ze kromé zfeteln&
oznadenych, maji tyto vyrobky preferenéni pavod v ...,

Danische Fassung

Eksportoren af varer, der er omfattet af naervaerende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ...()),
erkleerer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har preeferenceoprindelse i L@,

Deutsche Fassung
Der Ausfihrer (Ermachtigter Ausfiihrer; Bewilligungs-Nr. ...(")) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier

bezieht, erklart, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, préferenzbegiinstigte ...2) Ursprungs-
waren sind.

Estnische Fassung

Kaesoleva dokumendiga hélmatud toodete eksportija (tolli luba nr. ...")) deklareerib, et need tooted on ...
sooduspadritoluga, vélja arvatud juhul kui on selgelt naidatud teisiti.

Griechische Fassung

O eEaywyéag Twv TPOIGVTWY TIOU KAAUTITOVTAL and To Tapov éyypado (adeia tehwvelou ur'apd. ...(1)
SNAWVEL OTL, EKTOC edv SNAWVETAL 0adwS AANWG, T TIPOIGVTA AUTA slval TPOTIUNGIAKNG Kataywyng ...2),

Englische Fassung

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ...(")) declares that, except
where otherwise clearly indicated, these products are of ...2) preferential origin.

Franzosische Fassung

L’exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douaniére n° ...{")) déclare que,
sauf indication claire du contraire, ces produits ont I'origine préférentielle ...).

Kroatische Fassung

lzvoznik proizvoda obuhvaéenih ovom ispravom (carinsko ovlastenje br. ...(")) izjavljuje da su, osim ako je
drukgije izrigito navedeno, ovi proizvodi ... preferencijalnog podrijetla.
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Italienische Fassung

L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n ...(")) dichiara
che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ...,

Lettische Fassung

To produktu eksportétajs, kuri ietverti $aja dokumenta (muitas atlauja Nr. ...(")), deklarg, ka, iznemot tur, kur
ir citadi skaidri noteikts, $iem produktiem ir preferenciala izcelsme no ...,

Litauische Fassung

Siame dokumente i$vardyty produkty eksportuotojas (muitinés liudijimo Nr ...(") deklaruoja, kad, jeigu kitaip
nenurodyta, tai yra .. preferencinés kilmés produktai.

Ungarische Fassung

A jelen okmanyban szereplé aruk exportére (vamfelhatalmazasi szam: ...(")) kijelentem, hogy eltérd jelzés
hidnyaban az aruk kedvezményes ... szarmazésuak.

Maltesische Fassung

L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. ...(")) jiddikjara li, Rlief fejn
indikat b’mod éar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ origini preferenzjali ...

Niederlandische Fassung

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ...(), verklaart
dat, (gehoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiéle ... oorsprong
Zijn <,

Polnische Fassung

Eksporter produktéw objetych tym dokumentem (upowaznienie wtadz celnych nr ...(")) deklaruje, ze z
wyjatkiem gdzie jest to wyraznie okreslone, produkty te majg ...9) preferencyjne pochodzenie.

Portugiesische Fassung

O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorizagdo aduaneira n°. ...(")), declara que,
salvo expressamente indicado em contrario, estes produtos sdo de origem preferencial ...,

Ruménische Fassung

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizatia vamal nr. ...(")) declara ca, exceptand
cazul in care in mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferentiala ...

Slowenische Fassung

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov 8t ...(")) izjavija, da, razen &e ni
drugade jasno navedeno, ima to blago preferencialno ... poreklo.

Slowakische Fassung

Vyvozca vyrobkov uvedenych v tomto dokumente (Sislo povolenia ...(") vyhlasuje, Ze okrem zretelne
oznadenych, maju tieto vyrobky preferenény pévod v ...@).
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Finnische Fassung

Tassa asiakirjassa mainittujen tuotteiden vieja (tullin lupa n:o ...{")) ilmoittaa, ettd ndma tuotteet ovat, ellei
toisin ole selvasti merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperatuotteita®.

Schwedische Fassung

Exportdéren av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstand nr. ...(")) férsakrar att
dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har férmansberéttigande ... ursprung®.

(Unterschrift des Ausfihrers und Name des
Unterzeichners in Druckschrift)

() wird die Ursprungserklarung von einem ermachtigten Ausfihrer im Sinne des Artikels 22 des Protokolls
ausgefertigt, so ist die Bewilligungsnummer des ermachtigten Ausflihrers an dieser Stelle einzutragen.
Wird die Ursprungserklarung nicht durch einen erméchtigten Ausfuhrer ausgefertigt, so konnen die
Wérter in Klammern weggelassen oder kann der Raum leer gelassen werden.

@ Der Ursprung der Erzeugnisse ist anzugeben. Betrifft die Erklarung auf der Rechnung ganz oder teil-
weise Waren mit Ursprung in Ceuta und Melilla im Sinne des Artikels 42 dieses Protokolls, so bringt der
Ausfuhrer deutlich sichtbar die Kurzbezeichnung ,CM* an.

©) Diese Angaben kénnen entfallen, wenn sie in dem Papier selbst enthalten sind.

@ Siehe Artikel 22 Absatz 4 dieses Protokolls. In Fallen, in denen der Ausflhrer nicht unterzeichnen muss,
entfallt auch der Name des Unterzeichners.
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ANHANG V-A DES PROTOKOLLS 1

LIEFERANTENERKLARUNG FUR ERZEUGNISSE MIT PRAFERENZURSPRUNGSEIGENSCHAFT

Der Unterzeichner erklart, dass die in dieser Rechnung aufgefithrten Waren D
IN oottt ettt st 2 hergestellt worden sind und die Ursprungsregeln fiir den Prferenzver-
kehr zwischen den Cote d’Ivoire und der Europdischen Gemeinschaft erfiillen.

Er verpflichtet sich, den Zollbehorden auf Verlangen Nachweise zu dieser Erklarung vorzulegen.

Anmerkung

Dieser entsprechend den Fuflnoten erginzte Text stellt die Erklarung des Lieferanten dar. Die Fufnoten brauchen nicht
wiedergegeben zu werden.

(1) — Sind nur bestimmte Waren auf der Rechnung betroffen, so sind sie eindeutig zu kennzeichnen; auf diese Kenn-
zeichnung ist mit folgendem Vermerk hinzuweisen: ,, ... dass die in
dieser Rechnung aufgefuhrten und .......ccoecceoneceuenecens gekennzeichneten Waren in her-

gestellt worden SiNd ..o ;

— Wird ein anderes Dokument als die Rechnung oder eine Anlage zu der Rechnung verwendet (siche Artikel 28
Absatz 5 dieses Protokolls), so ist die Bezeichnung dieses Dokuments anstelle von ,Rechnung® einzusetzen.

(2) Die Europdische Union, ein Mitgliedstaat der Europiischen Union, Cote d’Ivoire, Uberseeische Linder und Gebiete
(ULG) oder ein anderer AKP-Staat, mit dem ein WPA zumindest vorlidufig angewandt wird. Wird Cote d’Ivoire, ein
ULG oder ein anderer AKP-Staat aufgefithrt, mit dem ein WPA zumindest vorldufig angewandt wird, sind ferner
anzugeben: die Zollstelle der Européischen Union, der gegebenenfalls die betreffenden Warenverkehrsbescheinigungen
EUR.1 oder EUR.2 vorliegen, die Nummern dieser Warenverkehrsbescheinigungen oder Formblitter und wenn
moglich die betreffende Zolleintragungsnummer.

(3) Ort und Datum.
(4) Name und Stellung in der Firma.

(5) Unterschrift.
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ANHANG V-B DES PROTOKOLLS 1

LIEFERANTENERKLARUNG FUR ERZEUGNISSE OHNE URSPRUNGSEIGENSCHAFT

Der Unterzeichner erklart, dass die in dieser Rechnun% aufgefithrten Waren @
Ittt ettt bbb s %) hergestellt worden sind und folgende Teile oder Vormaterialien
enthalten, die im Priferenzverkehr nicht als Ursprungswaren von Cote d’Ivoire, eines anderen AKP-Staat, mit dem ein
WPA zumindest vorliufig angewandt wird, der ULG oder der Europiischen Union gelten:

Anmerkung

Dieser entsprechend den Fufnoten erginzte Text stellt die Erklirung des Lieferanten dar. Die Fufnoten brauchen nicht
wiedergegeben zu werden.

(1) — Sind nur bestimmte Waren auf der Rechnung betroffen, so sind sie eindeutig zu kennzeichnen; auf diese Kenn-
zeichnung ist mit folgendem Vermerk hinzuweisen: , .....cccooeenvecee , dass die in dieser Rechnung aufgefihrten
UN v gekennzeichneten Waren in ..cccoveceerneceens hergestellt worden sind.*;

— Wird ein anderes Dokument als die Rechnung oder eine Anlage zu der Rechnung verwendet (siche Artikel 28
Absatz 5 dieses Protokolls), so ist die Bezeichnung dieses Dokuments anstelle von ,Rechnung® einzusetzen.

(2) The European Union, a Member State of the European Union, Cote d’Ivoire, an OCT or another ACP State having
applied a EPA at least on a provisional basis.

(3) Die Warenbezeichnung ist in allen Fillen anzugeben. Die Bezeichnung muss angemessen und so genau sein, dass sie
die zolltarifliche Einreihung der betreffenden Waren ermoglicht.

(4) Zollwert, falls erforderlich.

(5) Ursprungsland, falls erforderlich. Es muss sich um einen Priferenzursprung handeln, ansonsten ist als Ursprungsland
,Drittland“ anzugeben.

(6) Zusatz ,und in [der Europdischen Union] [EU-Mitgliedstaat] [Cote d'Ivoire] [ULG] [anderer AKP-Staat, mit dem ein

WPA zumindest vorldufig angewandt wird] folgenden Be- oder Verarbeitungen unterzogen worden sind:................. ,
mit einer Beschreibung der durchgefithrten Be- oder Verarbeitungen, falls erforderlich.

(7) Ort und Datum.
(8) Name und Stellung in der Firma.

(9) Unterschrift.
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ANHANG VI DES PROTOKOLLS 1

BESCHREIBUNGSBOGEN

1. Fir das Auskunftsblatt ist das Formblatt zu benutzen, dessen Muster in diesem Anhang wiedergegeben ist; es ist in
einer oder mehreren der Sprachen zu drucken, in denen das Abkommen verfasst ist, und muss den Rechtsvorschriften
des Ausfuhrstaates entsprechen. Die Auskunftsblitter sind in einer dieser Sprachen auszufiillen; werden sie hand-
schriftlich ausgefiillt, so muss das mit Tinte in Druckschrift erfolgen. Sie tragen zur Kennzeichnung eine Serien-
nummer, die auch eingedruckt sein kann.

2. Das Auskunftsblatt hat das Format 210 x 297 mm, wobei die Linge eine Toleranz von plus 8 mm und minus 5 mm
aufweisen darf. Es ist weifses, geleimtes, holzfreies Schreibpapier mit einem Quadratmetergewicht von mindestens 65 g
zu verwenden.

3. Die nationalen Verwaltungen kénnen sich den Druck der Formblatter vorbehalten oder ihn Druckereien tiberlassen, die
sie hierzu ermdichtigt haben. Im letzteren Fall muss in jeder Bescheinigung auf diese Ermichtigung hingewiesen
werden. Das Formblatt muss den Namen und die Anschrift oder das Kennzeichen der Druckerei enthalten.
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1. Versender”

BESCHREIBUNGSBOGEN
zur Erlangung der Ausstellung einer

WARENVERKEHRSBESCHEINI-
GUNG

2. Empfanger()

geménl den Regelungen fir den Warenaus-
tausch zwischen der

EUROPAISCHEN UNION
und
COTE DIVOIRE

3. Be- oder Verarbeiter(!

4. Staat, in dem die Be- oder Verarbeitung
vorgenommen worden ist

6. Einfuhrzolistelle(!

5. Fir den Dienstgebrauch

7. Einfuhrpapier®
Art/Muster ... NE i,

WAREN ZUM ZEITPUNKT DER VERSENDUNG IN DEN BESTIMMUNGSSTAAT

Code)

8. Zeichen, Nummern, Anzahl | 9. Harmonisiertes System zur Bezeichnung | 10. Menge®
und Codierung der Waren

und Art der Packstlicke Nummer der Position/Unterposition (HS-

26.8.2019

11. Wert®

IMPORTED GOODS USED

VERWENDETE EINGEFUHRTE WAREN

12. Harmonised Commodity Description and Coding
System heading/subheading (HS heading)

13. Herkunftsland | 14. Menge® | 15. Wert@)®)

16. Art der vorgenommenen Be- oder Verarbeitung

17. Anmerkungen
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18. SICHTVERMERK DER ZOLLBEHORDE 19. ERKLARUNG DES ABSENDERS

Der Unterzeichner erklért, dass die Angaben auf die-
Die Richtigkeit der Erklarung wird bescheinigt: |sem Auskunftsblatt richtig sind.

Papier ......cccoiiiiinis
Art/Muster ..., N T ©nt), oo, (Datum)
Zollbehdérde L

Datum Dienststempel

(Unterschrift) (Unterschrift)

(NREHG) sighe Anmerkungen auf der Riickseite.
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NACHPRUFUNGSERSUCHEN ERGEBNIS DER NACHPRUFUNG

Der unterzeichnete Zollbeamte ersucht um Uber- Die Nachprufung durch den unterzeichneten Zoll-
prifung dieses Auskunftsblattes auf seine Echtheit | beamten hat ergeben, dass dieses Auskunftsblatt:
und Richtigkeit.

a) von der auf ihr angegebenen Zollbehdrde aus-
gestellt worden ist und dass die darin enthalte-
nen Angaben richtig sind (*).

b) nicht den Erfordernissen flr seine Echtheit und
far die Richtigkeit der darin enthaltenen Angaben
entspricht (siehe beigefligte Bemerkungen) (*).

Dienststempel Dienststempel

(Official's signature) (Cfficial's signature)

(*) Nichtzutreffendes streichen.

HINWEISE ZUR VORDERSEITE

Name und vollstédndige Anschrift der Person oder des Unternehmens.
Ausflllung freigestellt.
Kilogramm, Hektoliter, Kubikmeter oder andere MaBeinheit.

UmschlieBungen sind zusammen mit den Waren als Ganzes anzusehen. Das gilt jedoch nicht fir Um-
schlieBungen, die nicht von der fir die verpackte Ware Ublichen Art sind und Uber ihre Funktion als
Verpackung hinaus einen eigenen bleibenden Gebrauchswert haben.

5 Der Wert ist nach MaBgabe der Ursprungsregeln anzugeben.

Rl
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ANHANG VII DES PROTOKOLLS 1

FORMBLATT FUR DEN ANTRAG AUF AUSNAHMEREGELUNG

1. Handelsiibliche Bezeichnung des Enderzeugnisses
1.1 Einreihung (HS-Code)

2. Voraussichtliches Jahresvolumen der Ausfuhren in die Europii-
sche Union (Gewicht, Stiickzahl, Meter oder sonstige Einheit)

3. Handelsiibliche Bezeichnung der Vormaterialien aus
Drittlindern

Einreihung (HS-Code)

4. Voraussichtliches Jahresvolumen der zu verwendenden Vor-
materialien aus Drittlindern

5. Wert der Vormaterialien aus Drittlindern

6. Ab-Werk-Wert der Enderzeugnisse

7. Ursprung der Vormaterialien aus Drittlindern

8. Griinde, aus denen die Ursprungsregel fiir das Enderzeugnis
nicht erfiillt werden kann

9. Handelstibliche Bezeichnung der zu verwendenden
Vormaterialien mit Ursprung in den in Artikel 7 genann-
ten Staaten oder Gebieten

10. Voraussichtliches Jahresvolumen der zu verwendenden Vor-
materialien mit Ursprung in den in Artikel 7 genannten Staaten
oder Gebieten

11. Wert der zu verwendenden Vormaterialien mit Ur-
sprung in den in Artikel 7 genannten Staaten oder Ge-
bieten

12. Be- oder Verarbeitungen, die in den in Artikel 7 genannten
Staaten oder Gebieten vorgenommen worden sind, ohne dass die
Ursprungseigenschaft erworben wurde

13. Beantragte Geltungsdauer fur die Ausnahmeregelung

14. Genaue Beschreibung der in Cote d’Ivoire vorgenommenen
Be- oder Verarbeitung

15. Struktur des Grundkapitals des betreffenden Unter-
nehmens

16. Wert der vorgenommenen/geplanten Investitionen

17. Gegenwairtige/geplante Beschaftigtenzahl

18. Mehrwert aufgrund der in Cote d’Ivoire vorgenommenen Be-
oder Verarbeitung

18.1 Arbeit:
18.2 Gemeinkosten:

18.3 Sonstiges:

19. Andere mogliche Bezugsquellen fiir die Vormateria-
lien

20. Moglichkeiten zur kiinftigen Vermeidung einer Ausnahme-
regelung

21. Anmerkungen

ANMERKUNGEN

1. Sollten die auf dem Formblatt vorgesehenen Felder fur alle sachdienlichen Angaben nicht ausreichen, so konnen dem
Formblatt Anlagen beigefiigt werden. In diesem Fall ist in das betreffende Feld der Vermerk ,siche Anlage” einzutragen.

2. Dem Formblatt sind nach Maoglichkeit Muster oder Abbildungen (Fotografien, Zeichnungen, Pline, Kataloge usw.) des
Enderzeugnisses und der verwendeten Vormaterialien beizufiigen.
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3. Fur jedes Erzeugnis, fiir das ein Antrag gestellt wird, ist ein eigenes Formblatt auszufiillen.
Felder 3, 4, 5, 7: ,Drittland” ist jedes Land oder Gebiet aufer den in Artikel 7 dieses Protokolls genannten.

Feld 12: Sind die Vormaterialien aus Drittlindern in den in Artikel 7 dieses Protokolls genannten Lindern
oder Gebieten be- oder verarbeitet worden, ohne die Ursprungseigenschaft erworben zu haben,
bevor sie in Cote d'Ivoire, das den Antrag stellt, weiterverarbeitet werden, so ist die Art der Be-
oder Verarbeitung anzugeben, die in den in Artikel 7 dieses Protokolls genannten Staaten oder
Gebieten vorgenommen wurde.

Feld 13: Anzugeben sind Beginn und Ende des Zeitraums, in dem Warenverkehrsbescheinigungen EUR.1
im Rahmen der Ausnahmeregelung ausgestellt werden konnen.

Feld 18: Der Wertzuwachs ist entweder als Prozentsatz des Ab-Werk-Preises des Erzeugnisses oder als
Geldbetrag pro Einheit anzugeben.

Feld 19: Sind andere Bezugsquellen fir Vormaterialien vorhanden, so sind diese anzugeben und nach
Moglichkeit auch die Griinde (Kosten- oder sonstige Aspekte) zu nennen, aus denendiese Bezugs-
quellen nicht in Anspruch genommen werden.

Feld 20: Anzugeben sind mogliche weitere Investitionen oder eine Diversifizierung der Bezugsquellen, die
die Ausnahmeregelung nur fiir einen begrenzten Zeitraum notwendig machen.
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ANHANG VIII DES PROTOKOLLS 1

UBERSEEISCHE LANDER UND GEBIETE

,Uberseeische Linder und Gebiete* im Sinne dieses Protokolls sind die in Anhang II des Vertrags iiber die Arbeitsweise der
Europdischen Union genannten nachstehend aufgefithrten Linder und Gebiete:

(Diese Liste ldasst den Status dieser Linder und Gebiete sowie seine Entwicklung unberiihrt.)
1. Uberseeische Lander und Gebiete des Kénigreichs Dinemark:
— Gronland
2. Uberseeische Lander und Gebiete der Franzésischen Republik:
— Neukaledonien und Nebengebiete,
— Franzésisch-Polynesien,
— St. Pierre und Miquelon
— Saint Barthélemy
— Franzosische Stid- und Antarktisgebiete,
— die Inseln Wallis und Futuna
3. Uberseeische Linder und Gebiete des Kénigreichs der Niederlande:
— Aruba
— Bonaire
— Curagao
— Saba
— St. Eustatius
— Sint Maarten
4. Uberseeische Linder und Gebiete des Vereinigten Konigreichs Grobritannien und Nordirland:
— Anguilla
— Bermuda
— Kaimaninseln
— Falklandinseln

— Siidgeorgien und Siidliche Sandwichinseln
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— Montserrat

— Pitcairninseln,

— St. Helena und Nebengebiete

— Britisches Antarktis-Territorium

— Britisches Territorium im Indischen Ozean
— Turks- und Caicosinseln

— Britische Jungferninseln.
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ANHANG IX DES PROTOKOLL 1

UNTER ARTIKEL 7 ABSATZ 4 DES PROTOKOLLS FALLENDE WAREN

KN-Code

Beschreibung

1701

Rohr- und Riibenzucker und chemisch reine Saccharose, fest

1702

Andere Zucker, einschliefllich chemisch reine Lactose, Maltose, Glu-
cose und Fructose, fest; Zuckersirupe, ohne Zusatz von Aroma- oder
Farbstoffen; Invertzuckercreme, auch mit natiirlichem Honig ver-
mischt; Zucker und Melassen, karamellisiert

1704 90 99

Zuckerwaren ohne Kakaogehalt (einschlielich weiffe Schokolade):
- andere:

- - andere:

- —— andere:

————andere:

1806 10 30

Schokolade und andere kakaohaltige Lebensmittelzubereitungen:
- Kakaopulver mit Zusatz von Zucker oder anderen SiufSmitteln:

--mit einem Gehalt an Saccharose (einschlieflich Invertzucker als
Saccharose berechnet) oder Isoglucose (als Saccharose berechnet)
von 65 GHT oder mehr, jedoch weniger als 80 GHT

1806 10 90

Schokolade und andere kakaohaltige Lebensmittelzubereitungen:
- Kakaopulver mit Zusatz von Zucker oder anderen SiiSmitteln:

--mit einem Gehalt an Saccharose (einschlieflich Invertzucker als
Saccharose berechnet) oder Isoglucose (als Saccharose berechnet)
von 80 GHT oder mehr

1806 20 95

Schokolade und andere kakaohaltige Lebensmittelzubereitungen:

-andere Zubereitungen in Blocken, Stangen oder Riegeln mit einem
Gewicht von mehr als 2 kg oder fliissig, pastenformig, als Pulver,
Granulat oder in dhnlicher Form, in Behiltnissen oder unmittelbaren
UmschlieSungen mit einem Inhalt von mehr als 2 kg

——andere:

———andere

1901 90 99

Malzextrakt; Lebensmittelzubereitungen aus Mehl, Griitze, Grief,
Stirke oder Malzextrakt, ohne Gehalt an Kakao oder mit einem Gehalt
an Kakao, berechnet als vollstindig entfetteter Kakao, von weniger als
40 GHT, anderweit weder genannt noch inbegriffen; Lebensmittel-
zubereitungen aus Waren der Positionen 0401 bis 0404, ohne Gehalt
an Kakao oder mit einem Gehalt an Kakao, berechnet als vollstindig
entfetteter Kakao, von weniger als 5 GHT, anderweit weder genannt
noch inbegriffen:

- andere:
——andere:

———andere
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KN-Code Beschreibung

2101 12 98 Ausziige, Essenzen und Konzentrate aus Kaffee, Tee oder Mate und
Zubereitungen auf der Grundlage dieser Waren oder auf der Grund-
lage von Kaffee, Tee oder Mate; gerostete Zichorien und andere ge-
rostete Kaffeemittel sowie Ausziige, Essenzen und Konzentrate hie-
raus:

- Ausziige, Essenzen und Konzentrate aus Kaffee und Zubereitungen
auf der Grundlage dieser Ausziige, Essenzen und Konzentrate oder
auf der Grundlage von Kaffee:

- - Zubereitungen auf der Grundlage von Ausziigen, Essenzen und
Konzentraten oder auf der Grundlage von Kaffee:

———andere

2101 20 98 Ausziige, Essenzen und Konzentrate aus Kaffee, Tee oder Mate und
Zubereitungen auf der Grundlage dieser Waren oder auf der Grund-
lage von Kaffee, Tee oder Mate; gerostete Zichorien und andere ge-
rostete Kaffeemittel sowie Ausziige, Essenzen und Konzentrate hie-
raus:

- Ausziige, Essenzen und Konzentrate aus Tee oder Mate und Zuberei-
tungen auf der Grundlage dieser Ausziige, Essenzen und Konzentrate
oder auf der Grundlage von Tee oder Mate:

~— Zubereitungen:

———andere

2106 90 59 Lebensmittelzubereitungen, anderweit weder genannt noch inbegrif-
fen:

- andere
- - Zuckersirupe, aromatisiert oder gefarbt:
---andere

————andere

2106 90 98 Lebensmittelzubereitungen, anderweit weder genannt noch inbegrif-
fen:

- andere
——andere

———andere

33021029 Mischungen von Riechstoffen und Mischungen (einschlieflich alkoho-
lische Losungen) auf der Grundlage eines oder mehrerer dieser Stoffe,
von der als Rohstoffe fir die Industrie verwendeten Art; andere Zu-
bereitungen auf der Grundlage von Riechstoffen von der zum Her-
stellen von Getranken verwendeten Art:

—-von der in der Lebensmittel- oder Getrinkeindustrie verwendeten
Art:

—-von der in der Getrinkeindustrie verwendeten Art:

- -~ Zubereitungen, die alle charakteristischen Aromastoffe eines Ge-
tranks enthalten:

————andere

————— andere
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GEMEINSAME ERKLARUNG

das Fiirstentum Andorra betreffend

1. Erzeugnisse der Kapitel 25 bis 97 des Harmonisierten Systems mit Ursprung im Fiirstentum Andorra werden von
Cote d'Ivoire als Ursprungserzeugnisse der Europaischen Union im Sinne des Abkommens anerkannt.

2. Das Protokoll 1 iiber die Bestimmung des Begriffs ,Erzeugnisse mit Ursprung in“ oder ,Ursprungserzeugnisse” und
iiber die Methoden der Zusammenarbeit der Verwaltungen gilt sinngemif fiir die Bestimmung der Ursprungseigenschaft

der genannten Erzeugnisse.

GEMEINSAME ERKLARUNG

die Republik San Marino betreffend

1. Erzeugnisse mit Ursprung in der Republik San Marino werden von Cote d'Ivoire als Ursprungserzeugnisse der
Europdischen Union im Sinne des Abkommens anerkannt.

2. Das Protokoll 1 iiber die Bestimmung des Begriffs ,Erzeugnisse mit Ursprung in“ oder ,Ursprungserzeugnisse” und
iiber die Methoden der Zusammenarbeit der Verwaltungen gilt sinngemif fiir die Bestimmung der Ursprungseigenschaft
der genannten Erzeugnisse.




	Beschluss (EU) 2019/1355 des Rates vom 15. Juli 2019 zur Festlegung des Standpunkts, der im Namen der Europäischen Union in dem durch das Interim-Wirtschaftspartnerschaftsabkommen zwischen Côte d'Ivoire einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits eingesetzten WPA-Ausschuss zur Annahme des Protokolls 1 über die Bestimmung des Begriffs Erzeugnisse mit Ursprung in oder Ursprungserzeugnisse und über die Methoden der Zusammenarbeit der Verwaltungen zu vertreten ist

